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Friedrich Wilhelm-·von Geister
Gnaden König von Preußenre. re.

Thun kund und fügen durch dieseVerordnung Jedermann zu wissen: Die Vorschriften
des Stempel- und Karten-Edicts vom Izten Mai I766. sind seit dieser Zeit in vielen
Punkten ergänztund näherbestimmtworden; auch haben sichin dein Gange der Geschäfte
und GewerbemancheVeränderungenereignet, und es istüberhaupteine nochmaligePrü-
fung der eingeführtenStempelsälzenothwendig geworden, um dabcy überallein, nach den
nunmehrigen UmständenrichtigeresVerhältniß,zu beobachten. .

-Wir haben daher nöthiggefunden, die bisherigen Stempel -Gesetzegenau durch-
sehen, sie in ein Ganzes zusammensassen,und die einzelnenStempelsåtzemit der Wichtig-
keit jedes einzelnenGeschäftesmehr in Uebereinstimmungbringen zu lassen; zugleichaber
haben Wir zur genauen Beobachtungder Vorschriftenüber den Gebrauch der Stempel-
Spielkarten und Musikzetteldie nöthigenAnordnungendahin getroffen, daßzwar aller
lüstigeDruck Vermieden, aber auch zum Bedürfnissedes Staats für die gesetz-mäßigeEin-
ziehung der Stempel-Einkünftemit Nachdruckgesorgt, und zugleichder Ausfall gedeckt
werde, welcherdurchdie Erleichterung-

i

die Wir Unsern Bedienten und Beamten in An-

Zhung
der Chargcn- und.Stempel-Gebühren,angedeihen zu lassenbeabsichtigen, ent-

Jehen wird. -

-

Es ist nehmlichUnserallergnädigsierWille , daßin Zukunftalle öffentlicheBeamte-
øhneRücksichtaus ihren Rang und Würde, welche an Gehalt, mit Inbegriff der ihnen
etwa zukommendenfirirten Accidenzien,-jährlichnur Fünf Hundert Reichsthaler oder we-

niger beziehenund erhalten, Von Erlegung der Chargen- und Stempel-Gebührengänzlich
befreit seynsollen, ohne unterschied, ob siediesesEinkommen von einer, oder von mehrern-
jhnen zugleichübertragenenStellemgenießen-

B
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Wenn aber ein Beamter, welcheranfänglichnur mit FünfhundertThalern, oder

weniger, angestelltworden«,in der Folge durchNebenbedienungen oder Zulagen eine Ver-

besserungerhält, wodurch sein jährlichesEinkommen auf mehr als 500 Rthln erhöhtwird,

sosind alsdann die geordneten Chargen- und Stempel-Gebühren,jedochnur von demje-
Uigen Quartie, um welchesdas Gehalt mit der Verbesserungdie Summa von 500 Rthlr.

übersteigt-,zu entrichten, auch müssendieselben,wenn einem Beamten bel)seiner Anstell-
ung ein höhererCharakter, als mit der Stelle eigentlich-verbundenist, beygelegtwird,
wie überhauptin allen Fällen,wo Jemand mit einem bloßenCharakter begnadigetwird,

jedesmal nach den für diesenCharakterbestimmtenSätzen ohne Rücksichtauf das Gehalt
erlegt werden. L

.

Nach dieserVoraussetzung verordnen und befehlenWir hierdurch:
"

daßvom iten Januar 1803. an , in UnsermKönigreiche,Fürstenthumennd

übrigenStaaten die nachfolgenden Vorschriften genau befolget werden

sollen, wovon nur allein die FürstenthümerAllsbach Und Ballreuthy
in AnsehungWelcherdie dortige besondereStempel-Verfassung bekjbehasp
Tten wird, das sonveraine FürstenthumNeuschakch die Grafschaft Va-

langinx Und Das FürstetlthmOstfrieslalid,ausgenommen sind.

§. je

MM, M Alle Bestallungenund Patente , swodurchWir, UnserEtats -Ministerium, einzelne ,

den-Sa-Departements-Mess, , oder die Landes-Eollegi"a Jemandem ein öffentlichesAmt , eine

«Besoldung,Pension oder einen Charakter beylegen,kferneralle andere Verleihungen oder
- Begnadigungen, worüber-eineAusfertigung ertheilet wird, z. B. Standeserhöhungen,

KollationengeistlicherPfründen, Privilegien, Conzessionen,Dispensationen u. dgl. m.,

sie mögensan Pergament oder Papier geschriebenwerden, sollenjederzeitnach geschehe-
ner Berichtigung der Chargen-Cassen-Gebührenbey Unserer hiesigenHaupt-Stempel-
Kammer, in Schlesien aber bey der dortigen«Stempel-Kammer,vorgezeigt, und auf
dem erstenBogen mit dem Stempel UnsererKöniglichenKrone gegen Entrichtung des , in

» der beyliegendenStempeltare I. und II. nach VerschiedenheitTiderFällenäherbestimmten
Satzes, bedruckt werden. So lange dies nichtgeschehenist, kann derjenige, für weichen
die Ausfertigungbestimmtfwird,bey Strafe des doppelten Betrags jderStempel-Ge-
bühren, nicht zur Ausübungder ihm dadurch verliehenenRechte, nochzum Genussedes

ihm behgelegtenEinkünfteoder anderer Vortheile gelassenwerden-. -

- §.- "T2.
,

.

Wer aus einer UnsererKassenoder-aus denKämmerey-Kreis-und übrigen,Lan«de«s-
KasseneineBesoldung oder Pension erhält,AwelchejährlichFunfzigReichsthaleroder dar-

»

über beträgt,ist verbunden, dieQuittungen darüber-auf·den,mit UnsermStempel bedruck-

ten Papiere, auszustellen,und dabepfolgendenSatz zu beobachtene
’

ZU eitler jährlichenBesoldUUg — muntrer-«
«

vierten-ehrlichjährlich

von 50 bis 200 Rtlr wird erfordert sein Stempelbogen von 6 Pf. I Gr. 6 Pf. s Gr.

über 200 Rthlr werden von jedem vollen Hundert jährlichSechs gute Groschen hinzu-
gerechnet. -

· -

,

Wenn einer Person verschiedeneAemter übertragensind, und siewegen jedesbeson-
dernAmtes ein Gehalt erhält, so mußzu jederQuittung der geordnete Stempel genommen

werden. Sind aber mehrereAemtereiner Person zugleichübertragenund die Gehalte da-.

für auf eine und dieselbeKasseangewiesen,so ist der Stempel-auf das verbundene zgesammte
Gehalt ,, nachVerhältnißdessenBetrags zu richten-

Jst bey Uebersendungeiner Quittung oder sonstder vorgeschriebeneStempelbogen
»

nichthergebracht, so soll der Rendant von der Besoldung oder Pension soviel in Abzug-
bringen , ais der festgesetzteStempel beträgt,und dafürden fehlendenStempelbogen der

Qutttung bepfügen.· -

"
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Davonwerdennur allein ausgenommen:
. « .

,

«

1) die QnittungenUnserer G»enerale,.Staabs-""Uud«-andikevOfsickekeüber Ihre
., Traktamente,jedochsinddiejenigenOffieiere7welchenichtbehRegimenternstehen,

sowieauchdiejenigen, welcheGnaden-Pensionengenießen,dieVerordneten Stem-
pelbogenbeyzubrisngmschukdkgs

,

«

« "

2")Die Quittungen der·S«portel-TKafsen-,"überdie aus UnsernKassenihnen zufließen-
xden Fonds.

"
«

g) DiejenigenGehalte, welcheden«Beamten bey UnsernLanden- und Justiz-Colle-
giis aus den Salarien-Kassenbezahlt werden. Zu den Quittungen über diese

LGehalth ohneUnterschieddes Vetrages, wenn sienur jährlichFunfzig Reichs-
thaler oder drüber ausmachen, wird vierteljährigein Stempelbogen Von Einem
Groschenerfordert.

.

«

4) Die-Wirkungender Predigerund SchulbedientennberdenjenigenTheil ihrer
BesoldungenUnd Einkünfte,welchenicht unmittelbar aus UnsernKassenstießen-

5) Die Quittungender Neuanbauenden über die empfangenenProcentgelder.
»s) QuittnngenüberSchreib - Materialiennnd·Deputat-Vergbtigung.

Z. Z. ,

» »AlleBittschriften und andere Gefucheohne Unterschied,siemögen beh Uns selbst,Ists-III-behUnser-mEtats-Ministerio, beh einem einzelnen Departement desselben,oder bey den Besuches
Regierungem Krieges- nnd Domainen-Kaminern,ber)andern Landes-Collegiis,Ober-
nnd Unter-Gerichten, Magisträtenu. s. w. eingereichtwerden , sollenbei)einem Micha-
thaler Strafe mit einem StempelbogenVon Einem guten Groschenversehensehn.

Werden Gesuchein Angelegenheiten,welche bey den Kollegienoder Gerichtenzu
EVCVHMDETUsind- DUVchPVIVAUSchVLMUW die Chefsk Präsidentenoder andere Vgng
setztenangebracht, sosoll, wenn darauf Verfügtwird, jederzeitder vorgeschriebeneStem-
pel ergänztwerden. — -

«

«

Z. 4.

Davon sinden nur folgendeAusnahmenstatt:
J) alle Sachen, welchedie eigenen Angelegenheitender Prinzennnd der Prinzefsinnen

UnsersKöniglichenHauses betreffen; -

T) stche Sachen- deven Gegenstandnicht überDreyßigReichsthalerbeträgt; ben
Gegenständen,welchekeiner Schätzungnach Gelde fähig find, mußjederzeitder

«

VorgeschriebeneStempel gebrauchtwerden. -

39 m Sachen solcherPersonenlwelcheentweder fchondas Armenrecht erlanget oder
nicht soVielVermögenhaben, daßsieKostenbezahlenkönnen. Jm letztern Falle
müssensieauf Erfordern ein Attestvon den Gerichten ihres Wohkwkkswegen ihm
Armuth benbringen

4«)Untewfficiereund Soldaten von der Armee,und deren Ehefrauen in ihreneigenen
Angelegenheiten «

Bey ErwerbungunbeweglicherGüter,und bey solchenSachen , welcheihr bürgerliches
Gewerbe betreffen, sind sie dem Gebrauche des Stempel-Papiers gleich andern-
iinterworfem

’

-
-

.

—

·

In Absichtder Stempel , welchebeyProcessenyUntersuchungenund andern öffent-
lichenVerhandlungen gebraucht werden müssen,wird auf die beyliegendeStempeltare III-
und auf die besondereAnweisungfürdie»Landes-Kollegien,Gerichte,Magisträtennd an-
dere Beamten Bezuggenommens

. §. t. .

Zu allenschriftlichenKontrakten oder Verträgen,deren Gegenstandüber Dreh-nonmne.
siigReichsthalerbeträgt,oder keiner Schätzungäach

Geldes fähigist, mußbey Strafe des

H
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»We- einander Vertauscht, so wird der leizteErwerbungspreis derselbenzusamniengerechnet,und

6

doppelten Betrages ein Stempekbogenvon Sechs guten Groschengebrauchtwerden , wenn

nicht ein höhereroder geringer-erSatz Vorgeschriebenist-. .

.

Eben dies gilt von allen einseitigenschriftliche-nErklärungen,wodurch eine

Verbindlichkeitübernommen,oder an einen andern übertragen,oder aufgehobenwird. Erz

machtkeinen Unterschied, ob derzKontrakhoder die einseitigeErklärunggerichtlich,oder

außergerichtlich,Vollzogenwird.
"

,

Ein Sechs - Groschen- Stempel wird besonderserfordert-szu jedemtrocknen Wechsel,
Haiidelssbilietund Schuldscheine.Zu gezogenen Wechseln unter Kaufleuten, und zu kauf-
männischenund andern Assignationen-,bedarf es keines Stempels , auch nicht zu bloßen
außergerichtlichenQuittungen Waaren -«R-echnungensind stempeln-ehauch wenn sieVon

den Schuldnern zum Beweisedes Anerkenntnissesiinterschriebenwerden- Wird aber außer
dem Anerkenntnisseauch wegen der Münzsorte,der Zahlungszeit u. s.w. etwas festgesetzt,
so ist dazu, sowie beo.Schuldscheinen,ein Sechs-Groschen-Stempel nöthig.

Z.
,

Zu jedeiiiKauskontrakteüberein Landguth,Haus,einen Garten, Weinberg, eine

Mühleioderanderes Grundstück-,oder übe-r eine, in dastypothekenbuch eingetragene Ge-

rechtigkeit,wird der erforderlicheStempel «anfolgendeArt bestimmt-:
Befrågt das KaufgeldinberFunszig bis Ein Hundert Reichsthaler, fd ist ein«

Stempelbogenvon Sechs Groschenzu gebrauchem Beh einem Kaufgeld-e iiber
Ein Hundert Reichsthaley werden dein Sechs-Groschen-Stempel"!von jedem
rollen Hundert darüber Vier gute Groschen"«hinzugerechn’et,jedochdieThaley
welchekein vollesHundert ausmachen, nicht in Anschlaggebrachr.

Es macht keinen Unterschied,db ein solcherKaufkontrakt gerichtlichoder außergerichtlich
-

geschlossenwerde; auch sindHäuser,Gärten und andere Städtische Grundstitekedem
Volien Stempelfnizunterworfen, 5nndbeu·dem Verknufe adelicherGüterfindet ohne Unter-

schiedder Provinzen in Zukunft weiter keine Ausnahme statt, als daßUnsereSchlesische
Vasallen, welchedie-großeane bezahlen, bei-mAn- und Verkanfe dort belegenerGnther
Von diesemStempel ganz ifrehsinds-«

-

«

—

Der hiernachzu bestimmendeStetnuelimißbeyStrafe des doppelten Betragen zu
dem erstenBogen des einen Haupt-Eremplars gebraucht-;-zund wenn mehrere Ausfertiguw
gen geschehen,· zu jedem derubrigeu Eremplare ein Sechs-Groschen - Stempel ge-

nommen, auch dabeh angemerkt werden, mit FwelchemStempel daxs Hauer-Exemplar
VersehenTer.

·

Werde-n bet)dein Haupt-Gemeine zurErgänzungdes Stempel--Sc’ilzesmehrere
Stempelbogen gebraucht, so ist deren Bestimmung-daraufsogleichzu bemerken , weil sonst
angenommen wird, daßsder vorgeschriebeneStempel nicht-gebraucht-,und die Strafe Ver-

wirkt sey-.

Sind dureh"rii1enKaufkontraktlfincijlrreGrundstiickeoder GerechtigkeitenVer-

.

kauft worden, so wird das ganze Kaufgeldzusammengerechnieyund darnach der Stempel
bestimmt- -

«

Werden Grundstiickeodereingetragene Gerechtigkeitenganz, oder zum Theil, gegen

von der Hälftedesselbender VorgeschriebeneStempelfatzgenommen.

Bey adelithenund andern Ginheriy Von welcheneine Tare nachden ritterfchastli-
thenGrundsätzenaufgenommenist, wird dieseTarse, nnd beyHäusernoder andern Gebein-

. den die Feuer-Versicherungs;-T«arestatt des Erwerbuiigspreises,oder in deren Ermange-
lung der letzteErrverbungspreis,zum Grunde-genommen

.

-
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'

—

Der im §. H; bestimmteStempelsatzfindet auch bepallen Subhastationell , wel- Seins-eg-chenicht wegen Schulden geschehen,volle Anwendung, und mußalsdann zu dem Adjudi- NUM-

kations-Bescheideder vorgeschriebeneStempel verbrauchtwerden-. ,

-

Bey Subhastationen hingegen,welchewegen Schulden geschehen,wird zu Objekten
Von Funfzigbis Ein Hundert Reichsthalerein Sechs - Groschen- Stempel genommen ,-und «-

wenn das Kaufgeld über Ein HundertReichsthaler beträgt-,wird von- jedem vollen Hun-
«

dertdarüberdem Sechs-Groschen-StempelEin Groschenhinzugesetzt.

Diese Sätze findenauchbeySubhastationender Jouwelen, Kostbarkeiten,raren
Schilderenen, Kunststückenund seltenenMünzen, imgleichender Schiffe Anwendung-le
nachdemsie wegen Schuldengeschehen,oder nicht. -

«

. .

»

-

. so 90
«

«

Bey allen Autkionen, welche nicht Schulden halber geschehen,wird zu dem Auctivueni
Auetionsprotocolledie Hälftedes bestimmtenStempel-Satzes beyKauf -Kontrakten über
Grundstückeerfordert, und zwar nach dem Betrage des Kaufgeldes, wovon zuvor die
Auetionskostenabzurechnensind, und es mußbepVermeidung der gesetz-mäßigenStrafe
das Protokoll entwedermit dem erforderlichenStempel-Satze bedruckt, oder der Stem-
Pelbogendem Protokoll angeheftet und darauf notiret werden-, daßer dazu gelösetworden,«
als worauf unseroiiicium fisci besonderszu Vigiliren hat.

Jst die Auctionwegen Schulden durchdas Gerichtversügt,sowirdnur die Hälftedes Stempelfaizes erfordert , welcher bei)Subhastation der Grundstücke,wenn-sie wegen
Schulden geschiehet,»vorgeschriebenist.

"

§.· 10.

Für die Uebernahmeeines bäuerlichenGrundstückes,wenn daben
, kein eigentlicherUSE-MEPHI-Kan zum Grunde liegt, und der neue Besitzerdas Grundstückentweder zu vollem Eigen-ZFtFesZFWF

thume, oder aus Erbzins, oder Erbpachterhält,wird erfordert: «
«

beu einem BauergutheeinStempel von Einem Reichsthalerz
bet)einem Kosiätengutheein Stempel von ZwölfGroschen.

Für die Uebernahmeeines Laßguthesoder andern ähnlichenbäuerlichenGrundstückeswird nichts entrichtet. -

«

»

.

i «

§. II.

Der im §. 6. bey Kauf -Kontrakten vorgeschriebeneStempelsalz, findet auch beyDEVANT-Koll-allen Erbzins -,Kontrakten statt, und wird nach dem Betrage des jährlichenKanons, welcher
M w «-

mit Fünf pro Eent zu Kapital gerechnetwerden muß, festgesetzt.

§. 12.

Eben dies gilt von allen Leibrenteanontrakten ,« wenn auch für dieLeibrente keineKosjjsEZJfW
Grundstückeüberlassenwerden. Die festgesetztejährlicheLeibrente wird mit Acht pro Eent

«

zu Capital gerechnet, und darnachder Stempelsalzbestimmt.

F. 13.
.

. Wenn Kaufleute eine fortwährendeSocietäts-Handlung unter einer gemeinschaftli-SIEijijchenFirma errichten, so mußzu dem Kontrakte ein Stempel verbrauchtwerden, welcher
dem Satze der-Paraphen-Gelder, die nach S. 29. von der Societäis-Handlungzu ent-"

richten sind, gleich ist.

Wird durcheinen solchenSocietäts-Kontrakt von dem einen oder andern der Ge-
sellschafterein Grundstückoder eine eingetrageneGerechtigkeitan die Societät eigenthümlich
.übct«kassen,soist davon der beh Kauf-Kontrakten VorgeschriebeneStempelsalz besonderszu
entrichten. BeträgejedochdieserStempel mehr, als derStempel zum Societäts-Kous-
trakte, so fällt der letzte hinweg. "

’

D
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Z. 14.

Zu jedemPacht-«und Mietherontrakte über ein Grundstückrder eine eingetragene
Gerechtigkeit, worunter auch die Pacht-Kontrakteüber UnsereDemanten und Bücher,

imgleichender PrinzlichenPächtergehören-,soweit seewirklichePachtstiickeund nicht blos

fiyirteGefalle·b«etreffen,welchezupflichtntåßigerBerechnungstehen; ferner alle Sprichw-
irakte über UnsereRevenitenj sie mögenvon· Haupt- oder Unterpåchtemgeschlossenseyn,
wenn die einiånrigePacht-oder Miethe über FunfzigReichsthaler beträgt,soll der Stem-

pel nachfolgendenSätzensbcyStrafe des doppeltenBetrag-es gebrauchtwerden:

hrlichenPacht oder Miethevon so bis 100 Rthln3 Groschen,Bey einer jä
.

- - - - Von 100 bis 200 Rthlr. 6 Groschen.-
--

.
Von jederPacht oder Mir-theüberZweyHundertReh-XIVwerden der-n Sechs-Gr9schen-
Stempel Von jedemHundert darirber Vier gute Groschenhinzugerechnet,jedochdie Tha-
ler, welchekein Voller Hundert ausmachen-, nichtin Anschlaggebracht.

«

Jst die Pacht oder Miethenicht auf einganzesJahr geschlossen,sowird die Hälfte
des Stempelsentrichtet.

-

, Zu den übrigenExemplar-eneines Pacht- oder Mieths-Kontreikts,wenn die Pacht
oder Miethe über Zwey Hundert Reichsthaler beträgt,wird nur ein Sechs-Groschen-
Stempel genoinnien und darauf bemerkt, mit welchemStempel das Haare-Exemplar
versehensen; betragtaber die jährlichePacht oder »Mir-ehenichtüber 200 Rthln, sobedarf
es zu den übrigenExemplarennur eines gleichenStempels als zum Kontrakte selbst.

- Der Eigenthümerder Verpachtetenoder vermietheten Sache, nnd in dessenAbwe-

senheitsder Verwalter derselben, ist Verbunden,dem Stempel-Fiskal, oder demjenigen,
der sonstdazu Austrag hat-, aus jedesmaligesErfordern nachzuweisen,daßzu deniPachn «

oder Mietl)s-Kontrakten-derVorgeschriebeneStempel genommen sey.

-

— «§. 1«5. ,

—

·

Wird ein Pacht- oder Mietljs-Kontraktüberein Grundstiieroder eine elngetragene
Gerechtigkeitschriftiichauf weniger als Drei) Jahre verlängert,und dabei-ider Korn-rate
in dem einen oder andern Punkte abgeändertoder ergänzt; so mußdazu die Hälfte des

vorgeschriebenenStempels-Fgebraucht werden. Wird aber auch ohne Veränderung des

Kontrakts die Miethe oder Pacht aus drer Jahre oder drüberverlange-ehso ist dies einein

neuen Kontrakte gleich, und ei- sindetder ganze Satz statt.
»

In allen übrigenFällen, die Prolongation mag schriftlichoder mündlich, oder nnr

stillschweigendgeschehen, bedaer es keines Stempeln

-

- §»«les.
«

-

Zu Erbpacht-Kontrakten, bey welchenfestgesetztist,«daßnach Ablauf eines be-
stimmtenZeitraumsein neuer Ntitztings-Anschlagaufgenonmten, und darnach derZins für

« den folgendenZeitraum bestimmtwerden solle, wird der Stempel wie bedZeitpachtennach
demfBetrage der jährlichenErbpacht genonnnety und bey der ji«-dermaligenErn
die Hälfte des vorgeschriebenenSatzesentrichtet.

Jst aber-dieErbpacht unabänderlichfestgesetztzso wird siemit Fünf pro Ernt zu

Capital gerechnet, das Erdstandsgeldhinzugcsetztund Von dem ganzen Betrage der bey

cUcNMs

-Kauf-KotitraktenVorgefehriedenrStempel nach Z. «6. ein füralieinalgenommen

«

§. 17. ,

.

Zu denVollmachtender Proz-essenund andern VerhandlungenVor Gerichtoder an-

dern öffentlichenBehörden, ohne Unterschied, ob sie unreinen einzelnen Acium oder meh-
rere auf einander folgende betreffen, wenn der Gegenstandan Kapital und Zinsen über

DreyßigReichsthalerbeträgt, wird den Zwei-iReichsthalerStrafe ein gedruckterVoll-
-

m-achtsbogen,und zwar in Sachen bis«Ein Hundert ReichsthalerVon AchtGroschen, und
"

-

in Sachen überEin HundertReichsthaler Von ZwölfGroschenerfordert.



. I —

Jst der Gegenstandkeiner Schätzungnach Gelde fähig,sowird jederzeiteine Zwölf-
Groschen-Vollmachtjgenommen.»

»

-

,

»Wenn ein General-Bevollmächtigterbey einem Von ihm zu führendenPeocesseeine

beglaubteAbschriftseinerGeneral-Vollmachtzu den Meers-Arten dringt, somußsie mit

demjenigenStettipeloersehrn seyn, welcher zu einerbesondern Vollmacht in diesemPro-
eesseerforderlichseyn winde.

,

-

AUchVEVÆWes sichvdnselbst-daßzu dem Protokolleoder Atteshwomit eineGe-
neral- oder-Soeeial-Vollmachtbegianbigt werden muß, der gesetzlicheSechs-Groschen-
Stempel besonders zu adhibirenist. «

«

—
—

»

Zu bloßenPrivat-Verhandlungenbedarf es keiner gestempeltenVollmacht, dagegen
aber wird zu dem schriftlichenVertrage zwischendemMachtgebernnd dem Bevollmächtig-
ten , wenn dessenAbschließunggeschiehtt, der gewöhnlicheKontrast-ten- Stempel von Sechs
guten Groschengenommen.

-

·

-
-

.

§. 18. ,

»

Zu den PolizenüberVersicherungemohne Unterschiedder übernommenenGefahr, Assekzkmnzpd
siemögenvon der hiesigenAssekuranz-Eompagiiieoder-Von Privat-Personenertheilt wer- WI-

.;d·,en",wird bey Strafe des doppelten Betrages der Stempelsatz dahin bestimmt:
«

s Betrågtdie Prämieunter5 Rthlr.
«

. . . w 6 Gr.v

,
von 5 bis 20 Rehlr . . -. 12 Gr.
von 20 bis so Olthlr -. .- 16 Gr.
Von 50 bismo thir. . I Nthlr..

«
«

über Ioo Rthlr. . . . I Rthlr. 8 Gr.

.

-

.- ,
So ’

v

Wenn ein geschwornerMeicklerüber ein von ihm geschlossenesHandlungsgeschåfteinAuges dek-

Attestertheilt, so muh dazu, beo Strafe des doppelten Betragen cknfKostender-Partheyen
Mmäers

ein Stempel Von ZwölfGroschengenommen werden- -

«

§. 20.
" sz .

Von allen Erbschafteii,Vermächtnissenund SchenknngenVon Todes wegen, welcheZrhschnftetr
Jemand-ern aus dem Vermögen eines UnsererUnterthanen zufallen, soll ohne UnterschiedJUFYYZMTK
der Netigiom bet)Strafe des dierfachenBetrages, der Stempel nach folgenden Mund- kungeit

seitzenentrichtetwerden:

Betrcigt der AnfallüberFunfzigbis Ein Hundert Reichsthaley fo wird ein Stem-

pel Von Sechs guten Groschengenommen; beträgtder Ansall mehr denn Ein Hundert
Reichskhaler,-gelangt aber an einen Bluts-Verwandten des Erblasfers in auf- oder abstei-
gender-Linie,so wird dem Sechs-Groschen-Stempeivon jedemVollen Hundert ein Stem-

pel von einem guten Groschenzugeseizn

Fälleaber die Erbschaft, das Vermåchtnißoder die Schenknngvon Todes wegen
einem Seitenvetwandten oder dem ktberlebendenEhegattew oder einer Person, die mit dem

Erbtaffer nicht Verwandt ist, zu, somußder behKauf-KontraktenVorgeschriebeneStem-

pel dreofach entrichtet werden. ,

-

,

»

Nur allein wirklicheArmen-, Waisen-und Arbeits-Häuser-,imgleiehendie etwa

derordneten Anstheilungen an Arme sindansgenommenznichtaber Wittwene oder Schul-
nnstalten«,nochweniger Stifter, Klösteroder andere pia corpora-

BloßeAuseiiianderfetsungenzwischenAelternnnd Kindern , die sichnicht auf ein
x

Erbrrchtbeziehen-,erfordernnur einen Sechs-Groschen-Stempel. -

)

e



.IO

§. 21.

naslgizpcsjsz, Dieser Stempel wirdVon allen ErbschaftemLeimskoder Fideikoiiiiiriß-Qinsülien
verziert-»Jena-und Vermeichtnissenentrichtet, welcheanr- dem Vermögen eines Unsererlernte-einen ent-

skkszsjijjkklgspstehen, undles macht keinen Unterschied, wenn der Erblasser außerhalbLanden gestorben
seynsollte,oderder Vortheil aus der Erbschaftganz oder zum Theil auswärtigenUnter-

thanen zufällt.-—

Von den Erbschaften, welcheaußerLandes gehen, müssendie Kollateral-Erb"eiiden
i gesetzlichenStempel gleichhiesigenUnterthanen erlegen, wenn gleich der Libfchoßdavon

bezahlt worden«
«

-

.

Von den nach den vereinigten Niederlanden gehendenErbschaften, werden Retor-

sionsweiseeben dieselbenKollateral-Stempel-Gebührenerlegt, die Von dies-fertigenUn-
»

terthanen, welchen aus den holländischenProvinzenErbschexstenzerfallen, erfordert wer-

den, siemögenhoheroder niedriger, alsltn Stempeledikrfeftgesetztworden, ausfaiiew

«

Dagegen sind Erbschaften oder Vernuichtnisse,welche Unserer Unterthanen aus

fremden Landen zufallen, von diesemStempel freu; eben so die Erbseinisten der fremder
Reise-iden, welche in hiesigenLanden sterben. Hat der-Erb-lniserausser-halbFund-es ge-

wohnt, ist aber in hiesigenLanden mit Grundstückenangesefiengewesen, so wird nur den

dem fchnldenfreycnWerthe dieserGrundstückeund der daraus befindlichenMobilien der
Stempel genommen.

« -

.
,

«

«

. J. 2«2".
.

,

Bey Bestimmungdes Stempels kommt es nicht darauf an , ob die zum Nuchlnise
gehörendenStücke sichirn Lande oder außerhalbbefinden Zur allein Grundstücke,erreiche
außerhalbLandes belegensind, werden nicht in Rechnung gebracht, wohl aber außerhalb
Landes befindlicheMobilien,Kapitaiien, Societüts-Alitheile,Schiff-repariertu. dgl. m.

Der Betrag einer Erbschaftnach Abzug der Schulden oder eines Verniåchtniifeswird beu
Bestimmungdes Stempels zielt-Grundegelegt.

«

Grundstückeund Gerechtigkeitenwerden nach dem letzten Erwerbnngspreise zum

Anschlanegeirrt-echt Zeit aber bep Letndgütherneine ri-trerschaftlicheTiere und essen
Hause-enoder andern Gebäuden eine Feuer-Ta,re vorhanden , so wird diese statt des

Erwerbnngsnreifee zum Grunde gelegt. — Beh Lehns- und Fideikommiß- Succesjionen
findet eben dies statt. ,

-

.

i

Jn AbsichtdiesMobiliar-Vermdgens wird entweder das ausgenommene Inventa-
rium oder in dessenErmangelung ein Von den Erben einzureichendetiund ans Erfordern eid-

lich zu bestritt-endenVerzeichnißzum Grunde gelegt. Asill der Erbe non der Anfertigung
eines solchenVerzeichnissesüber das Mobilien-Vermögenbefreistseyn, sokann er sicher-

bieten , Fünf und SiebenzågReichsthalerzur Stempel-Kassezu bezahlen, weichesVon der -

Stempelkammerangenommen werden soll, wenn-nichtsichereNachrichtenberhanden find,
daß der VorgeschriebeueStempel mehr betragen würde , in welchemFalle die Abfindung
erhöhetoder der gesenniåßigeStempel gehörigausgemittelt werden mus. Auchwenn meh-
rere-Erben vorhanden sind, die sichauf solcheArt absindenwollen, werden you ihnen zu-

sammennur Fünf und SiebenzigReichsthalererlegt. Jahrtiche Nile-neigenwerden mit

zehnpro Cent zu Kapital gerechnetund darnach dem Stempelsatzeunterworfen.

«

Wenn der eine oder andere Von den Erben ein Preilegatierhålhso mußdabon außer
«

»

dem AverfionaUQuantoder erforderlicheStempel jederzeitentrichtetwerden.
’

Wenn mehrerenKollateralkErbeneine Erbschaft Von so Reichsthaleruund drüber

zufällt,so find dieselbenVerbundeny Von dem ganzen Erb-Quanto, ohne Rücksichtauf
die einzelnen Antheile, die ·Kollateral-«Stempel-Gebührendurch Lösung des er-

forderlichenStempel-Bogens zu entrichten, wogegcn Legatarien erst alsdann den
Kollateral-Stenipel"zu«lösenVerbunden sind, wenn das Legat eines jeden 50 Zither
und drüber betränt.

i «

«.
«

«

,

— —



" §-

Auchein überlebenderEhegatteerlagvon den Vortheilemwelcheihm aus dem Nach-
slassedes Verstorbenenzusahen, den vorgeschriebenenStempelgleich-denSeitenrerwandten

entrichten, und ist nur in so weit dar-on frev, als er sein eigenes Vermögenzurücknimtint.«
Beerbt der Mann die Frau,- so wird das währendder Ehe erworbene Vermögenben Be-

stimmungdes Kollateraistenweisnichtmitgerechnet Beerbt eine Ehefrau ihren Mann ans

einem Testamenteoder Erdbertragh so wird das ganze Vermögen als der Nachlaßangenom-

men, bis die überlebendeEhefraunachweiset,wie Viel ihr daoon als Eingebrachtesgehöre.
An solchenOrten aber, wo der überlebendeEhegatte mit Einwerfnng seineseigenenVer-

mögen-snur-denans der Einheit-Gemeinschaftoder nach besondernStatuten ihm zustehenden
«

Antheil erhält,
. wird der Von ihm zu eriegendeStempel nur Von dem dritten Theile des

ganzengemeinschaftlichenVermögensentrichtet. Kann in diesemFalle der überlebendean
«

Eidesstatt versicheru,daßer eben soviel oder nochmehr erhaltenwürde,wenn er seineigen-

thümlichesGuth zurücknehme,-sofälltder Stempel ganz weg.

§- TÄN-

Dir Besitzerdes Nachlassesist jederzeitverbanden , für die Berichtigungdieser
Stempel, sowol von seinemeigenen Art-theile,als auchoon den Antheilen der übrigenEr-

ben, und Von denjenigen, welchenur Verniachtnisseoder Schenkungen erhalten , bey eig-
ner Verhastung zu sorgen, und jedemvon ihnen soviel-,als der Stempel von dem beträgt,
was ihm aus dem Neichlcifiezufließt,in Abzugzu bringen und an die Stempel-Kasse abzu-

liefern. Jst ein Tefianients-Ersekntorbestritt,so hat dieser eine gleicheVerbindlichkeit.

Werden Zur Ergänzungdes Stempelsaaes mehrere Stempelbogen genommen, so

mußauf jedemnachVorschrift des §. 6. die Bestimmungsogleichdergestaltangemerktwer-

den, daßdamit weiter kein Mißbrauchgemachtwerden konne.
"

Die Berichtignngdes Stempels mußbev Strafe der riet-fachenEntrichtungbinnen

drey Monaten-, nachdemder Erbe von dem Anfalle Wissenschafterhalten hat, geschehen;
dem Stempel-Fiscalliegt jedochob-, die Erben an Entrichtungder Stempel-Abgaber
erinnernFund die Strafe solldaher nur dann verwirrt seyn, wenn dieserErinnerung nicht
binnen sechsWochengenügtwird-. « .

«

Ein Benesicial-Erbeist von sdergedachten-Strafefrei, wenn er innerhalbder gesetz-

tneißigenFrist das Jnventatiutn überden Nachlaßgehörigausgenommen und die öfßentliche

Vorladung der Gläubigerausgebrachthat. Jst»aber dies geschehen,so entrichtet er die

Stempel-Abgabe erstalsdann, wenn sichergiebt,daßihm nachAbzugder Schuldenetwas

Zweig-bleibt-.
" J

-

.

f

«
;

«

Ja äsb
. ,

Wenn ein GrundstückdurchSchenkungunter Lebendigensoeraußertwird, sofindetSei-ratengis

derdreyfacheSatz des beyKauf-Kontrakten vorgeschriebenenStempels Anwendung, und Wtengåå
M-

es wird der letzteErwerbungspreiszum Grunde gelegt, wenn nichteine glaubwiirdigeTasse .

vorhanden ist.
«

Werden Mobilien, ausstehendeForderungen,baare Gelder und andere zum Mobi-

lien-Vermögengeh-FreudeStrickejemandemunter Lebendigendurch einenschriftlichenVer-

trag geschenkt,so muß der Beschenkteden Werth des Geschenkesan Eidesstattanzeigen,

Und von diesemWerthe wird der vorgeschriebenedrevfacheStempeksiibentrichtet.Bloiä
mündlicheScheut-ingen, wenn sieauchnachherdurchdieuebergabevollzogensind, imglei-

chen solcheSchenkungen, welchenach Vorschrift des AllgemeinenLandtechtsgTheil l-.

Tit. 1 1. §. I 169. u. f. f. als belohnendebetrachtetwerden müssen,sindvon diesemStem-
pel befreien .

Zs 265
v

.

«

v

v

ZUjedemTestamenthes mag schriftlicherrichtet,voder mündlichzuProtocoll gege-Fig-Fenstern
Den Werde-n-wird bev Strafe des doppeltenBetrages der Stempel nach folgendenSatzen wng Egg-

bestimmti
"

- trugen-.
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.
.

Wenn der Gegenstanddes Testament-sunt-ErFunfzigReichstlralerbeträgt,so bri-

«darf es keiner Stempels; von Funfzig bis Vier HundertReichstnaler ein Sechs-
Gänschen-Stempelerfordert. Ueber Vier Hundert Reichstijalerein Steizgrstirongweo
Thaicy ohneUnterschieddes Standes oder Verniågena

«

·

— Finder stchbeyder Erb-AuseinandersesungodersoandafauysemwWITHVer-

sehennichtder gedörigeStempel zu einer .«letztwizligenVerj·ngringgebraucht so wird

ohne weitere Strafe dassehlendeStempelpnpierergänzt. «

.

» Zu solchenletztwilligenVerfügungen, welchekrineErbeinsetzungenthaka Wir gr;
dem Fade, wenn sie sichanseinschonVorhandenesTestamentbeziehen,und der Gegen-
stand über FunszigReichsthaler beträgt, nur ein Sechs Groschen-Stempelgenommen;

Jst aber keingenendes Testamentvorhanden, so werdensie m Absichtdes Stenipelsakzes
den TestamentengleichHeachten

,

.

,

—

-- Z. 27·.
»

«
»

«

«

Was hierVon TestamentenVerordnet ist, gilt auch Von Gebt-ertragen)imgleichen
Von solchenEl)e«iiifrangen,worin für den überlebendenEhe-galtengewisseVoriheile festge-
setztsind. .

.

"·

.
.

-

--
,

.

»

.

«

· Zu blogeiEhegelåbnissenund zu solchenEhevertrågeWIworin keine Verordnungen
inns den Todesfall vorkommen , wird nur-ein Sechs-Groschen-Esteng crsordert, wenn

nichtein anderes Geschrisyz. B. ein Kans, Geschenk-,in s. w. darin enthalten ist, in wei-

chemFalle der Stemspelsatznach dem Geschäitebestimmtwird-.
,

v

.»f«. 's
v

.- Lf,
Wenn ein-Mitgliedder zudrschenkNationsichrerhriratlk,et, so muß vor Narlzsnclnmg

des Transcheinsder Stempel dazu beydem Stempel Wen-danken des Orts gez-bietnnd der--

Bittschriftbergesügetwerden.
l

»
«

·

Dieser Stempel wirdnachfolgendenEjsrnndsiitzenbestimmt:
"

j; sEin General-Pri«nilenirter,oder wer auf ein Generalprivilegiuniangesetzetworden,
zahlet ;"

’

«

«

20 Neicl)sti,snler
2. Wer ein neuer Schutz-Privilegiumirdischdergestalt,"daß-et

"auf der Liste.jnter ordmarlosiangesetzl word-en- llnddas

Recht hat, Kinder anzusetzen . ,-
-

. -- . -

zis;EinExrraordinarjusz oder der-sent ansEebenrzeitden Schuri-

o o
»

H 9 o · o o

no Rchaler

35thalrr
»

o o« o
"

- n o o
.

I

s- «4."Wer auf das Rechtder erstenKindes angesetztirgirdj .

»

. in großenStadien . . ; .

"

to Rtbaler
o o O Iund in kleinern ·

·. ; .·

.

·5. Wer auffdrerRecht derziveitenKindes angesetztwird-i
,

ingroßenStadien «."
"

."
«

."
.»

«. J .
-"

20 Rthnler
und in kleinern -.« .. .« ." ; .

,

«

. vmRtyaier
Z. Eine Wittwe, die Kinder hat- welchesichauf das Vaterliebe -

Privilegian ansehen, wenn ihr erlaubt wird, sich wieder
Fu Verheirathen, dergestalt, daß sie mit ihrem künftigen

"5«Inhalte

K-

Ehemanne einen Platz inter extraordinariois bekdmmh
z

ohne Unterschied .«
-

; .

.» g, ."
«

J,
.: 5 Römer

J: »Eine!Witnve,«welchedas Privilegiumzu. ihrem-«ohneKinder
verstorbenenManne, gebrachthat, und die Erlaubniß-zerhilet,·

v

»
» ,

·

zur andernEhe zu schreiten,eilest in großen-Stadien,- » ,
,

". 20 Rthaler
sundinkleinerti ; Iz« -·. . . ;- .-t; ..;. » .« ixtnRthaler

Z; DiePubliqnenzBedientenv .

·

—

«

.

»

m große-nStadien
«

; .
-— spe ." .«- .

-

; .- Rthaler
«»:«—nndszi»nk·k1einern.» .«, i » .

"« -

«. ; »2R»khakcv
«

.W"e·nen"derTranscheineksfiirdie MitgliederjüdischerszNiitionin Süd-,
Und Neu-Ost-Preusssenverbleibtes vor der-Handbeoden bisherangenommenen

«

. Grundsatzenx --

·

.

-

«

-

-

.



13

§.-29·."

Jeder der den Handel als Gewerbetreibt,- mußdavon«beh’sS,n,-afedes doppeltenszrtapykm
Betragen die ParaphemJura nach folgendenSätzen entrichten:

« s«
·

’ "«"’

- l. ChristlicheBanquiers, Inhaber des Lombarde, Kaufleute, welcheim Großen,
oder imGroßen und zugleichim Einzelnhandeln, und Entrepreneursder Fabriken,
zahlen jährlichZehnThaler, ohne Unterschiedihres Wohnorte, der Handelsartie
kel und der GrößeihresVerkehrs.

-

- Für einenGroßhäudleristderjenigenicht zu achten, der gewöhnlichvomHatu
del im Detail sichernährt,nnd nur zuweilen beh ausser-ordentlichenGelegenheiten
Waaren iin Ganzen absetzt.

Die Haudlungs-Cotntoi«rsderjenigen, welche eine ausfchliessendeHandlung
oder anderes DJlonopolium treiben, müsseneinen doppelten ParaphemStempeh
und diejenigen, welcheverschiedeneComtoirs haben, von jedem Comtoir sowohl in
den Städterals auf dem platten Lande,die verordnetenParaphewJura jährlich
bezahlen.

·

s-

Apothekerin großenStadien, Buchhändler,welcheein bedeutendes Verkehr
haben, gross-eFabrikanten, Schiffsrheder, Mitglieder der privilegirten Schisser-
Innungen und Schiffsbauey welchemit verfertigten Schiffen und Schiffbauholz
seinen Handel treiben, zahlen ebenfalls jährlichZehn Thaler.

11. Alle im Detail handelndeKaufleute und Krämer, sie mögenzur Gilde gehören,«

oder nur mit Konzessionenzum Handel Verfehenseyn; alle diejenigen, welche mit
Getreide, Holz oder andern Producten blos im Innern des Landes handeln, ohne
Unterschied ihres Wohnortes-, alle Buchhåndler und Fabrikanten, welche nicht
zur erstenKlasse gehören; die Apotheker in den mittlern nnd kleinen Städten;
Strohmfchiffew welchenicht Mitglieder der Privilegirten Schifferinnungen find;
die öffentlichenPfandverleihey wenn stenicht fchonals Kaufleute den Paraphem
stempelentrichten; die Disnllateiirs, Brandweiubrenner »undViktualienhäudlery
welcheein ansthnlichesGewerbe treiben, find zu einer ParaphemAbgabe von

Fünf Reichsthnlernjährlichverpflichtet-.
-

Ill. Der Satz von zweo Reichsthalernjährlichfindetnur statt, beyDetailleurs,Apo-
thekemk Heil-M Fabrikanten- Distillgteursj Brandweinbrennern, und andern
dem Paraphenstempel unterworfenen Personen, welche nur sein kleines Verkehr
haben. -"

"

-

IV. Ein geringerer Salz ist in der Regel nichtzulässig;wenn jedochdas Verkehr und
die Vermögensumständeeines Paraphenpsiichtigen notorisch von ganz geringer
Bedeutung find- io wird von ihm jährlichnur Ein cThalererhoben.

IV. DiejenigenProfcssionistenund andere Arbeiter,welcheblosdie mit ihren Gesel-
len und LehrburschenfelbstverfertigtenWaaren verkaufen, find von derParaphene
Abgabe ,frey.

Dies findet auch statt beyVictualicnhändlermTrödlern undHöckermwelche
ihr Gewerbebloßin Marktständenbetreiben. Die zur Anfertigungderjährlichen
Parapijeti-Lijteu bestelltenOfficianten bestimmennachden ihnen iertheilten Vckc
fchriftennnd nach den Von den Accife-Aemteru,Zunftältestemund sonst einzuzie-
henden genauen Nachrichten pflichtmäßigden Paraphenstempel,welchen ein jeder
zu entrichten hat. ’Wer dagegen aus erheblichenGründen Beschwerdeführenzu
könnenglaubt, wendet sichan die Krieges- und Domain-eu-Kammer oder an das

Stempel-Departement des General-Director(iå,
und reichtdabei-ieine schriftliche
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szsVersicherungTM EWESstatt-,klbek'den«"reitletljährlichenErtrag seines Gewerbes-

."tvelchezugleichVon seinerGerichtsobrigkeitattestirtspseynmuß, zur weiternVerfki-
«

"gungein."
·

,
.

« i

»

«

,

., fl«5.·l3"0.f sz

»Im-lega-." DievorstehendenGrundsålzefindenaufalleMitgliederderjüdischzwkakkowwelche

Meer:r.iu- Heindlllngsoder ein anderes der VorhinbrmerktlenGewerbetreiben, auf Pfånder leihen,

Pachtungenübernommenjhaben-,oder HäusereigenthkxmlichbesetzemAnwmdUngzmu-

·diej"enigenausgenommen, welche in Süd- oder Ren-Ost-Preußenwohnen-jinAbsicht

welcheres vor der Hand bey den angenommenen Grundsätzenbleibt. »

,

, Dieein General-Prleilegiumhaben, oderdaranfaugesctztsind,zelztenindasse-

gel Zehn Thaler. «

v

.

.
. u

«

Diejenigen, welche nicht zu dieser Klassegehören,aber doch die Messen bereisen,

Oder Häuser-eigenthümlichb-efrl5en,«zahlenisnsder Regel Fünf Tzkaleix
«

.

"DlelenlgellyWelcheeinen ANDERE-Handeltreiben, mästen-Seinjeder die festge-

TLEZEEUTParaPhWJnraentrichten. Wer ein Handlungsbuchsundein Psandbuchzugleich

Milc, sollnur deneinfachenSees-zahlen- s

.

«

«

« S. s3"1.
Vom Sei-W

’

Nieinand non unsern Vasallen und Unterthanen,«wes·7Sta·i-idesund Würden er

Fests?gåsi;z?I«,ituchs"sei),·soll ohne schriftlicheErlaubnißder Hanpt"--S,temi5el- Kammer rrngestempelte
Wels- CSpielkarten in unsre Lande, jedochAnfpachundBahreuth, "I-Jeenfi:hatel,Valangin und

Ostsrieslandausgenommen,einbringen, noch-dergleichensgebrauchemden-Confiscationdes

Vorrathes und einer Geldbußevon zwanzig Thalern frir jenes nngestemueiteSpiehes mag

752 Blätter haben oder-nicht, wenn es nurzu irgendeine-r Art der gewöhnlichenKarten-

spielebrauchbar ist. ,

Bey gleicherStrafe darf niemand ungestempelteSpielkarten kaufen, noch derselben

LzumKartenspielftchbedienen.
l

.ri:;eäigiåiieeäit,«»Der Handel niit Spielkartem wennsiegleichgesternpeltsind, istnur alleindenje-

pielkuma jnigen erlaubt, welchedazu von der Behördeangesetztsind.
«

.

Wer ohne diese Erlaubnißden Handel-mit Spielkarten treibt, soll Omit Kon-

siskatioa seines Vorrathes, und mit einer Strafe von Fims Thalern fer jedes

Spiel belegt werden.
- .’

»
, DieseStrafe trift-"auch·spdiejenigen,welcheschon gebrauchte, obgleich gestempelte

SpielkartenVerkausemsowie die Buchbinder oder andere , welchegebrauchteSpielkarten

beschneiden. .

«

«

«

sz

Bd ,.« ..

entspannen- -«JnitallenProvinzen, woselbstdas Musik-Nahriings-Gjeldbereitseingefnhrtifn
Hemm- oderkünftig eingeführtwerden wird, sollendie daselbstsich aufhaltendenMusiker, wenn

sie für Geldspielemohne UnterschiedihrerPersonen und Instrumente, auch die Stadt-«
.Musikanten,.Regiments-Hantboisten,Trompeter , Soldaten und andere, sie mögenben

Privatpersonenzu Hochzeitem Kind"tanfen,sbeh Privat- Theatern und andern Gelegen-

heiten, oder in den Wirtsl)åusern,auf Tanzboden, in Wein - und BierschenkenzurMusik

gebrauchtwerden«jedesmalzuvor Von dem Rendantendes Orts einen gestempeltenZettel,

nach der beyliegendenTare lösen,eher aber niitjderMnsiksichnichthören lassen, oder beh

Kontraventionsfall ZehnThaler Strafeerlegen.
-

" ’

,

— Die-LösungdesMustbgettelsistnöthig-,·.,dieSchenkeoder der Tanzbodenmag in

jderStadt-zVorstadtoder nahe behderselbe-nauf stådtischemBoden belegensehm

;
·

Da der Muftkzettelnur auf einen-Tag geltendistz so nliißderselbebey Zweh Thar

» ler Strafe, den folgendenTag von den Musikantendahin, wo er gelöfetworden-, wiede-

iabgegebenwerden«
«

"

.- : .. »

«

X
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s. 34.

,
,

- Kein Inhaber eines Wirthshauses, Tanzboden-s, Wein- oder Vjezschankes,
darf eher musikalischeAufwartung zulassen, bevor nicht der gehörigeMusikzekkekVon
den Miesikern gelüsetund Vorgezeigtworden, beh Zehn Thqkp Strafe m jedem
contraoentionsfalle .

.
- -

«

·

Wenn jedochdiesMusikerdes Abends sospätverlangewerden, daßan demTage kein
«Musikzetteigeiüsetwerden kann, sokönnensiezwar ohneZetstelMusikmachen, es mußaber

am nächstenVormittageder Zettelgehöriggelöfetwerden, und der Wirth beyVermeidung
gedachterStrafe dafürhaftenk ;

-

-

,

§·. 35. — -

Von der Verbindlichkeit, den Musikzettelzu lösen, sindet nur alsdann eine Aus- Ausnahmen

nahme statt: .

-

,

I. wenn eine musikalischeBelustigung, blos zum Vergnügen ohneBezahlung vorge-
nommen wird, wohin auch alle Konzertegehören, beh welchenfür den Eingang
nicht-sbezahlt wird.

«

.

-

2. Wenn ein MusikpächterinseinemBezirkebey solchenPersonen, die nicht zu den
Erimirten gehören,zur Musikgebrauchtwird.

Es müssenalso die Stadtmusikantemwennihnen die Musik nicht Verpachtet
ist, in jedemFalle den Musikzettellösem

§. 36.
«

An solchen«Orten,"wo privilegirte Stadtmusikanten oder Musikpächtersind, kön-Wer sich dek

nen nur Erimirte naeh ihrem Gefallen, Reginients-Hautboisienoder andere Musikerbey IZLEFPWOV
ihren HochzeiteihKindtaufen und. andern Gelegenheitengebrauchen;Tes müssenaber der- muß.W
gleichenHautboisienund Musikerals-spann den Musikzeitelnach der Tare bey der festgesetz-

LA-
ten Strafe von Zehn Thalern vorher lösen-

Dazu sindauch beh gleicherStrafe die MusikpächterVerbunden,«wennsie von Eri-
mirten zur musikalischenAufwartung gebraucht werden , weil ihre Pacht sich nur auf die
Nichterimirten erstreckt. Wer aber nicht zuden Erimirten gehört,mithin auch jederSub-
alterne, weicherunter der ordentlichen Obrigkeit des Orts steht, oder bürgerlicheNah-
rung treibt, ferner jeder Domesiikeeines Erimirterhmußder Stadtmusikanten oder Musik-
påchtersichbedienen. »

,

F. Z7.

Jn Absichtdes platten Landes bleibt es beh der bisherigenVerfassung, wornachdie
Musikin den Kreisenoder Aetntern und Dörfernverpachtetworden, und die Landleutebeh
VorsallendenAusrichtungen sichder Musikpachterbedienen müssen.

Die Erimirten auf dem pxatten Lande haben zwar ebenfalls die Wahl, sichder MU-

sikpåchteroder anderer Musikerzu bedienen;es mußaber alsdann jedesmalvon denjenigen,
WelchezUVMusikgebrauchtwerden, der erforderlicheMusikzettelbeyVermeidungder geord-
neten Strafe gelüsetwerden.

l

.

Wir befehlenallen Unsern Gouvernements,Generals, Kommendantenund Chefs
der Regimenter, UnsermGeneral- Auditoriat und der geheimenKrieges-Kammer, unglei-
chenUnsermgefammtenGeheimen Etats-MinisterioVon allen Departements, sowie allen

UnsernLandes-Regierungen, Krieges-undDomainenkKammerm Justiz-Kollegiis, Land-
und Steuerräthen,MagisträtemBeamten, Gerichtsobrigkeitenund Gerichten, wie auch
UnsernOfficiis-Fisciin allen Provinzen, welchehierin nicht ausgenommen worden, unt-

H«
i
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hin allen UnsernMilitair- und Civil - Bedienten ohneAusnahme,hiermitund kraft dieses,
so ernstlichals gnädig,sichnach diesemerneuerten Stempel- und Karten-Wien dem Iten

«

Januar 1803. an, quergehorsamstzu achten, und auf dessengenaue Befolgung mit allem

Nachdruckzu halten. ,

«

· UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhåndigenUnterschriftund beygedrucktemKönig-«
.

iichenJnsiegen So geschehenund gegebenzu Berlin, den 17ten SeptembeVll1802.

FriedrichWilhelm.

V. Goldbeck.Freiherr V. Schrötten
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-« Pagenhofmeister» »s.

«

. . 3 —-

«-j - Waage-Controlle1ir.

«

. 2—- - Patekpkovincialik . .
» 2

«- « ’- Jnspector .

’

. 2 — - Piiote «

J .

"

. «
»

.- I —--·

,

- - - Aufseher- . . -1-—— - Polizei-Diener . . . I —-

.

- - Meister·J . . «I -.-· - «-
«

Director i großenStädten 4 —-

»

- - Schreiber
«

. .

«

. I —.— »- - « -« H kleinern - »He .-

»- -
« Vogt . ««. . . ·«I-.— t, «- «Jnspeetor« »

. ; a-—

»«- Münszommissarius . .
,

. «"2——« e «Mei"ster«. . .«
«

I —

«

-T - Diresctor
.

.

«

. . . 8 —- - Portier « ". . .- . . I —-

« -«. z «Kassirer .,

«. «

. .« 4 —- -
-

Post-Admin«istrato"r»
« «

- 3 —-

- ·- Meister «. «

. . .. 3
—- - -; ommissarius .

«

-s. . 3 —-

«

- H, «

·

» 4 « 6 « - is «4
« O s «

- Nendant«. ·.
. . 4-»-—- —- ach« . . . s-—

-«··- - Wardein . . . . 3
—- - - Secreksår«. « « « 3 —-

«

- Notarius pablicus immatriculatus a —«— - - Privatschreiber . . . I ---—

«,- Ober-Accise- und Zollrath . "« . 8 -..- - Pråeposjtus vide Jnspecton
- - -

« Jnsyeckvv . . . 6 —-

-. Präsidentbei Regierungem Kammern,
"

-. - Amtmann
«

. . . . —6.——
«

Hof- und Obergerichten —

. . .Iz5 —-

« - «

- Appeiiations-Gerichtsrathin Pr. »8 —-

- Präsidentbei einein Pupillem und-Ma-

-s - Anditeur . ; .
«

. 5
— gistrats-Collegio,wenn ersterernicht

- - Banmeister . . . 4 —- jzugleichPräsidentvon der Regierung
,

- , Bergxneister «

. , . 4 —-

« spoderdem Obergerichtist . .
- ’6 —-

- - Bergrath "«. . . . s —.— - Prediger in der Stadt . . « I —-

«

- -
·

Billetier . .
«

.

-

. 4 T -
·

-
« auf«dem Lande « . —- Ia

«

-. - Bornmeister .

«

. . 2 —.-— - Prior »
. . . 2 ;-

«

- -» Bürgermeister Z . . 6 —-

- Professorordinarins anf Univers-töten
, »- - Comknissarius «

. . . 4 —- oder Gymnasien . . 6 —-

«

- -, «Consistorialraih,geistlicher . 4 —’-
-

» j -
« estraorsiinarius

"·

. . 4 ....

.-» -
«

-
« westlichen . 6 —-

-« Proenrator »

. «· . . I —

«

- - Einnehmer . .— «
. 4

«——
- zProtoeollführer ,. «. .

—

. I —-

,- - Empfänger « . . 6-«— - Protonotarins «. »

.
«

. F —-—«

-. - Erbkåmmerer .« . . 200— - IProviantcommissariusoder Meister »
»

4 —«—

- - Factor . . . . 4 —-

- Pupilienrath«,wenn er nicht schon Mit- »

- - Forstnieister «

.
«

. . IT —»7-
"

giied des-Justizcoilegiiist .

«

. 4 —

- ; ·Geleitsniann . . . Z —.- - Quästorauf«einer«Universität . . F —

- ; Gerichtsrath . . . 8 —

- Rath » ». »
.

»

-

. . 4 —--

-. - Hauptmann . . . . 8 -.«—- - Rathnzannin großenStädten
«

. 3 ..—-—

«- - Hofnieister
»

. s. . 30 —-

- - -· mittlernStådten . g -—«-

Eine Ober-Hof1neisterin . . . IF f- -
« e. z kleinen Stadien . I ...-.

Ein Ober-Jäger . . .

-

. . .
6 ;- - Rathsineister wie Bürgermeister-

-
«

’- Jägermeister »

.

«

ZO -:— - Rechnungsrath« ««
—.

«

.- -. 4 —-

·- - Jngenieur . . · . 4 f- -—« Rector einer Schuiein großen-Städten 2 —

- -
«

- Inspsckoc «. ,
«

-.

·

. 4.— - «— - - - ·- kleinem s

- I —-

- - Kammer-erod.-Ober-Kammerherr 50 —

- Referendarius «
«

. . . I —-

,

«

-- - Kaufmann . · .

«

4 ;- -
. Regierungsrath . . . . . Z— -

-." - Landforstmeister«. .- . IT- -, Registrator -« »

. « .

-

. .
-

«- 4 —-

- -» Küchenmeister.

«

.- .

« —«-—- Registraturassistent .
.

.
·-

. 2 ——-.

- Licentinfpector . .
6 —

- Rentdiener .
«

. . . .
»

I, ———

,
- - Marfrhall . . . 40 -.— - Rentmeister -.

«

. . ." 4 —-

«- - sMedirinalraths . . . 8 »k- - sResident «

. . . . . I 5 —-

E
«

e Mklhkwinspectdr. . . s sk- - Revisionsrath . . . s—
«

- - Mund-scheut - - - 20 —

"

- Righter in großenStadien
«

»

. 4 —-

«- - Pfarrer in der Neumark . 2 —-

- -
»

- mittlern und kleinenStädten .«
2 —-

«.- - Pilote «.
. . . l —- «- -

»

- Preußifchenkleinenund Hin-
- - Postsecretår ; . «- . 4 —»- ter-Stådten, wegen ihrer schlech-.

»-- « Predigee . · . . 2 —

. ten Befoldun überhaupt . 1«--"-

- - Proviantcotnmissariusod. Meister 6 -.,.— - . SaiariemKassem Hepositemoder Vor-
- —- Saizfactor «

»

. . « Clsj schUßNeudan s »s. «
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,

" «

! « This Gr- —

, . .

Ein Salz-Commissarius « : - : ; 4 —- Ein Steuer-Rath . . : s. AlsI
- - Faktor in großenStädten « 4 —- - Säfte-Hauptmann « . .

—- 20

s - - -- mittlern - « Z —- - StifterUstizamkmann .« . 4 —

-
'

- - - kleinen » -
«

. I —- .-
( Subrector -. .. .’ . .

—- u

e - Graf . .- : . 4 —- - Superintendent . .

’

"

. .

«

4 ·-·.

- . - Juspector . . . . 3 — - Syndicus in großenStädten
-

. 8 —-

- - Seller . . . « 1«-—- - - sin mittlern - ". «4--"
- Schaffner . . . . . 2 —- - - sitt-kleinen ·- . . ,

'

g —

«- Schleusen-Jnfpecto . . -. o —

«- - bei einer Universität-— . »F —.

- -
«

«Meister . «. . I — - Thorschreiber . . . .

«

I-«

-. Schloßhanptmann .
-

» . 20 — - Tribunalsrath in Ostpreuffen -

. Io .-

- Schullehrer .

. -. .

-

.
— 12 - Verordneter des Hufen- und Giebel-

- Schulrath im JoachimsthalschenGom- —

- Schosses .. ·T
« H .-

nasio
«

. . .. 5 — «- Verweser im Kleveschen . .

«

-·3 -.

s- Secretarius bei den Landescollegien-. 5 s— -
» Vice-Consul . . .

»

«

.

— i6 —

- ·- bei geringernCollegiis". 2-4 — s- Visitator .. . . . . I —-

.·- Serviss-Rendant in großenStädten 4 —- - Vorsteher und Rendant der Kasseman-
- - - in mittlern - . 3 —- tis pietatjs

-

:
» «

-

4 -.«

- - «- inkleinen - «. I —- - ’Waage-Controlleur -.

,

. g-—

- Sprützenmeisters. -. -. . I« —- - «- Knecht .
.

« , I -..;
e Stadt-Physitus in großenStädten 4———- -« Meister . . . . a-

- - T- in mittlern -« . Z — - - Schreiber . .. . I -.·

- - - in kleinen se ·. I — - «Weinvisirer —

. . . .

"

2 -«.-

- - Präsident -. .

·

6
—, - Werkmeister . . . . "I ;-

- «- såRath -. «. . -. 4 —- «- Wettgericl)tsE-Assessor .. . —. 2 —-

- - Secretårin großen-Stadien s4--—— - - Director . ..

"

. g —

- -
-

e in mittlern v Z —- - Wettrichter . -. . . «6 —-

- - -
—

z ,

-s in kleinen - 2 —- - Ziesemeisterin großenStädten (
. 4 —-

- Stallmeister, der erste » . . ,8!«- - - in mittl. u. kleinen Ståsdten 2 «-

- - - zweite
, .« 4-- - Zoll-Director . . . . Z-

- -- beider UniversitätFrankftirt - - Einnehmer in großenStödten . 4 —-

- TM der Oder « « 4 —- ·- - - in mittlern Tund kleinen T —

- Statthalter in der Provinz -.

s

; 40 — - - Jnspectors . s. ,
» 3......

e Steuer-Commissarius . . , 3 —

«

Alle hier aufgesührteBediente zahlen außerdem bestimmtenSatze von ihrerBesoldungund ihrem
sixirten Gehalte, noch von jedemHundert 3 Thaler.

Diessfindetaucljbei Pensionen und Zulagen oder Gehalts-Verbesserungen:statt.,jedoch sind davon
"

Prediger, Kirche-n-und Schulbedientefrei, und bezahlen nur den bestimmten Satz von ihrer
Bedienung.

Von Gratifikationen oderRemunerationen , wen-n sie auf Salarienkassenangewiesen werden, ivird
nichts, sonst aber em Procent an Stempelgelderngezahlt.

Ganz frei sind: das Personale des Generaldirectorii und aller damit verbundenen Departements,
der Ober-Rechnungskammerund der Jmmediat-Seidenbaucommissiou.Ferner sind frei die Lehrer
bei dem eigentlichenGymnasiozum grauen Kloster, in Absichtdes ihnen beigelegtenProfessor-
Karakters, desgleichen,gemäßder im Eingange des Gesetzesenthaltenen allgemeinenBestim-
mung, diejenigenOfsizianten, deren Gehalt die Summe von 500 Rthlr. nichtübersteigt.

Von bloßenKaratternmüssendie Taxsåtzebezahletwerden«
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«

--II.. Von den. geistlichenBenefnus, Prabendrn nnd andern -

- ·
·

Gnaden-Sachen
»

«

—
·

i» x «

..

-

.« »seiner ; , , ,-

-

·

-

«

- Thi. ne

Abolitinm oder Erlaß einer Strafe, von je- » Beneiiciunx a Iarere, das Quantum der ,

» dem Hundert , .«. . .

-

. » I —- Chcirgeanurinm » ,

—

·-
«

.

«

«

»Ist kein Geldquantum exprimirh so - Beilegungdes PrädicatsExzeellenz
«

»- . 20 —-

- . s, ewird diesHälfte desjenigenQuanti -. Collations-«Patentauf sehne-vondemfreibled
» «:-.- jgenommenz welchesdie Chargenkasse benden Werihe desselben,vnn jedemHun- .

: erhält-, .

.

» » »

dert Rthln » » ·.
.

»

1 T

Abwdeerobstejnes »

-

-· Jst das sehn auf- ziebensszeitvorn-sitt-
.. Klosters, »

’

die Hälfte der Char- imgleichenfür die Anwartungoder
Aebiisiin, imgleichen » genkassemGebühren dasRechtder esamtkssynndaufein

» onfina , « s «
,

sehn, wird die Hälfte desjenigen
Abt zu Kloster-Berge .

«

;- -. 10 J- . Satzes erlegt, welchendie Ehnrgew
Prbbst bei einem kleinen Collegiat-oder jung- , kassefordern kann. ..

·
l

-fM3ulichenStifte -,. .

-

-. . IV -.»- EinzCanonjcusprodigpjtate, die Halfte
AebtissiwDecanissin oder Do nina bei einem —« des Ehargenkassen-Qiianti, - -

;-
—

solchenStifte» . : s. . 4 —- vCiOHaiionesUndConskmatipnesübergeis-
«

Agggtiationeines Lehnsoder andern adlichen licheBenelicia, die Hälfte der Charge-i-
. -s’» stellen,wegen begangenencriminis fe- kassemGebührem .. . .

-

—

. »·1·oniae,laesag Meist-statis, aut pende - »Für deren Resignqtion von jedem-Hun- .

. Honig ,. » »
- ;

«

.

«

. IO —:.— .

. derthhlr. des verglichenenHonorqrii «

I «-

Anerkennungs- und Bestätigungs- Urkunde .- Anivartung auf eine PråbendebeihohenStip« .

» eines auswärtigenoder zweifelhaftenAdels 10 st-
-

tern .

»

»
»

» ». -.
»· Z —;—

Annahme an Kindes statt; dabei werden-,
«

»

s

«

—beikleinern -·
.. .

—

1 —-

. wenn der jAdoptans hohem Standes ist I Eoncessidnzur Errichtung einer neuen Stif-»
-

. als der Adoptatus, mithin eine Standes- -

,

.

. tung . « . H i IS —-

erhohung dadurchertheilt wird, die bei den e
( zu Vergrößerungeiner schonbestes z

StandeserhohungenvorgeschriebenenSätze . J henden Stiftung . F —-

-eth0b"en«sp .

-

.— f- zu Errichtungseiner neuen- Stelle »

Bei Adoptationen von Personengleichen ; bei einer Stiftung » ;.,
—

.«
» F k-

Standes ohneRucksichtauf deuStand -

; - zu Erbauung einer fårstlichenCa-
von Begürerten .

10 — pelle -. . -. . Io —-

.-
.

von Andern
.
«;

«

-: I «- - zum Erb-Familienbegräbniß »

II —

- Älloåiifixatjonesy
"

«

·

g f- des alternativen Turnus für ein
wenn »einLehnganz oder gar allodisiciret, Stift, bei großen -« IF -—-

oder aus einein Mannlehn ein Wei- «

«

- ; geringem . , ··«5—-

berlehngemachtwird, von jeden-iHun- »s- für einSrift zu Tragung eines Or-
»

dert Zithlrx des freibleibenden Werths s denszeirhens « .,
.« 150 —-

--

-

nachAbzug der Schulden ".
"

. ·-«-
(

.-
»

für Tragung eines Geist-Ordens- —:-:
«

wenn ein Letztes-Saumedarauf bleibt oder
,

zeichens für einen Einzelnen 5 —-

·

« ubernommem oder das Lehnin ein Erb- - zuAnnahmeund Führungeines an-

Zinsgutverwandelt wird , von dem nach dernadlichenNamensundWap-
«

-ibzugder Schulden freibleibendenWer- .

·
»

pens nebendein seinigen »
-. Io —

s the von jedem Hundert Rthlrn »

—- 6
f

- des Sitccesiions-Reti)ts,fürweib-
«

»

Approbation als Dortor, wenn die Eonsirma-
«

lichePersonen in Mannlehnes —- n
·

tion von dem Obercuratorio der Universität
«

s- zur Errichtung eines -Majorat«s-
erfolgt . . .- . . » 4 —·.-7

«

oder Familien»zE1dei-Coinmis-
Aufhebung eines Mujorats oder Familien-

- sesivom freien Werth, von« je-
Fidej - Comm-isses, von jedem Hundert —

dem Hundert Nthlr. . 1 —-

Rthlr des freien Werths . . .

—- 12 - zu Vergrößerungeines dergleichen 7 n

Aufnahmeeines fremden Bärgerlichenunter - für einen BürgerlichenzumAnkauf
die Direktionder französischenEolonie Its-.-

«
eines adlichenGuths . 25 —-

eines Adlichen . . . . 2 —-

"

i BeträgtnachherdasKaufgeld
Aufnahme in eine Ritterschgft . . 10 — über 25000 Mithin , so wird

Ausfertigung, daß eine adliche Braut als
, furjedesvolleTausenddar-?

"

«

«

Wittwe ihres verstorbenenBräutigams
’

überEin Thaler gezahlt.
angesehenwerden soll, .

. - oder Octtoi zur privativen Hand-
«

wenn sie—adlichenStandes ist .5 —- lung: wie bei der Chargenkasfe
wenn sie bürgerlichenStandes ist w —- - zu Betreibungeiner Zuckerfabrike 25 ..«.

Ausfertigung, wodurch ein bürgerlicherBe- -, zu einer Zuckerbäckereis
"

. . Ia 12

sitz-ereines adlichen Guthsdie reservirten »

- zu einer Tobacksfabrik in —gro«en
Rechte adlicherGuthsbesitzererhält

tol—l
Städten .

«"

.

·

25 .-



Tonkesiionzn einerTobnisfabrii in mittlern
Grundtext . « .

( -
«

—
c ,

.

in igemen Stadien . .

- als iaridmeister . .

Eonsitniation und Erneurnng einer schoner-
«

theiiten Exesectanz auf ein ielgku
die »H;?lftedesjenigenSatzes-,

"

welchen- die Chargeniassefor-
dern kann.

- eines- Pacti, Conttattg,«welcl)e
vonilns höchstselbstaanerlam
gen der Partikeien ertheilt wird-
Und in den Fällen- wenn Char-
genkasschura nach dem Char-
genkassen- Reglementdaser ent-

rici,.-tetwerden, von jedemHun-
dert Rttzln .

,

. .

Jst keine Summe darin aus-

gedruckt,der vierte Theil des-je-
nigen Satzes, weichendie War-
geniassefordernkann.

sp- eines bereits eriigeilten Privile-
gii, Eoncesjionu. s. w. der vier-
te Theil der f-«xrdieerste Verlei-

hung bestimmten Tate. -

eines mir einem Domcapitel
wegen Errichtung einer Fami-
lienpråbendegeschlossenenVer-

gleichs . . - .

serlicherConsens, wenn er von Uns selbst
t, und Chargcniassen g Juka dafür

» werden müsset-it
Vertan nnd zur Vertauschung

e :«aanng eines Lehns,von je-
- ZEIT-t.des freien Werths

Kapitals oder

kirrte-gdxs Lehns,von

d

sek-

« Eonfens zur Aussetzungeines Legatsad ma-

nus mortuas , von jedemHundert Rilk.

Ein Decanus pro djgnitate: die Hälfte des

Chargeniassen - Quanti .

Declaration über die Schriftsässigkeiteines

Bauerhofes . . s. ..

Dispensation in den Domstiftern,
.

ab aetaze

canonjcak
der volle Betrag

a residentia
»

"

der Chargen-Ju’—
tstudioacademico klum-

Djspensatio ab. aetate canpnica für eine

Klosterjungsrau . .

- ab ·aetate canonida für einen
Canditatum theologiae

«

bei

Antretung einer Pfarrstelle"-
Dispensation von allem Vormundschaften

«

ohnerechtlicheUrsachen ;

-
·

von einer Vormundschaftohne
«

rechtlicheUrsachen .
»

. .

.-
«

von den Wandel-fahren .
«

s« zur Ehe in"verbotenen Graden,
oder zurElzeeinesgeschiedenen
Ehegatien mit derjenigenPer-
son, mit welcherdie Ehe im

«Ehescheidnngserkenntnisseun-
tersagt worden, Adliche und

reicheBürgerliche . .

in andern Fällen . .

Thi.

O)

los-—

— 6

— —B

los-

20—.

·Erl"nubniß,die NerenrienvaußerhalbLandes
zu verzehren,

«

ibei großenStifter-n .

-

.

bei geringem . . .

e zur Uebernehmnngeiner Fidei-
Commisscukatel . .

- für einen hiesigenUnterthan, eine

Residentuy Eonsulat oder Agentie
für einen auswärtigenHof anneh-
men zu dürfen . . .

. J auch .

e »füreine Corporation zur Acquisn
tion eines Grundstücks .

- zur Tragung der Consul- oder-Han-
«

delsagenten-Unifortn . .

ein ziveites"Carenz-ahr bei einem

Domstifte einzufüi n .

- zur Errichtung eines neuen Kir-
- chensystems . . .

Erlanbnißscheinexsichein für allemal aufhie-
ten lassenzu dürfen,

«

« · -

ein Fürst . . . . .

-"T Graf . . . . .

-- Freiherr . -. . . .-

-- Edelmann.' imgleichenalle Rathe bei
den Landescoilegien . .

-

- Rath- der bloßden Character hat, an-

dere Königl. oder öffentlicheOffi-
ziantenx ein Domainen-Beamter,
Pächtereines adelichenGutheHim-

gleichenalle Honoratioren des Bür-

gerstandes . ; -.
«

.

s

Andere bürgerlichePersonen Und
- iandleute . .

-

"

. . .

Für die Dispensation vom drit-
ten Ausgebotlgwird die Hälfteent-

richtet.
-

-

Jn den Fällen,wo nach Vor-
schrift des allgemeinenLandrechts,
Th. ot, Tit. I, FZ156 und 157 die

Kl-

x

Aufgedochzugelassenist , fällt auch
der Stempel weg-

Ertheilung des Bürgerrechtsan. einen Aus-
lånder .

« ." . .

- eines Wappenbriefes an einen

« Bürgerlichen ·.
«

. .

Famae reetitutjo . .

·

.. .

Jnnungs-ArtikelsderZünfte -. -.

Von ordinåren Gewerken werden
Jaber nur genommen . .

Jncolat oder Jndigenatt
«

für einen Adelicnen . . . .

- - Bürgerlichen . . . .

Wenn das Jncolat zugleichder Frau
oder Seiten - Verwandten verliehen
wird, so bezahletjeder von den übri-

gen dieHälfteder Tate.
Juden - Concessiones:

General-Privilegium
’

» .

ein Auslånder. . . z .

- EinheimischerOrdinarius --

.

- · - Extraordinatius

zum Ankan die Hälfte desjenigen
Satzes, welchen die Chargenkasse
nimmt.

-

'
·

Trauung ohne vorhergegangenes-

Tbl .

10

TO

TO

II Hil
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in großenStädten
in unt-klein und kleinen

Sel)ulbediente,Kranicnwårtey
in großenStädten
in mittlern und kleinen «-

.

Juden -Klepper,

-

-«

s «

«

Jus patronatns .

Kloster-Abt bei großenund kle

Hauptmann
Kloster- wenn es« zum Stift d

Ein Kunstpfeifer
Legitimationspatentqno

mit allen Wirkungen:
für einen Adlichen .

. - Bürgerlichen . . .

und muß dieserSatz von so viel Personen
als das Patent legitiüiiret,bezahlet, oder
für einen jeden ein besonderesPatent expe-

.inenKlöstern
H .

eclarirt wird

ad maculam

« o ·

- -

diret werden. , »

lehnbrief für einen Srb-Jagermeister in der

«

Chrirmark . .

- bei Sterbefällent
ein Fürst . . . .

- Graf . « . . .

- adelicher Guthsbesitzer .

in andern Fallen Z . .

Für einen After- Lehnbrief . . .

sehn-Pardon . . . .

Leichen-Paß,für einen Fürsten . .

- - e - Grafen . .

- - - andere Von Adel oder Rath
- - - Honorationen des Bürger-

. standes
·

-. in andern Fällen
Taturalisations-Urkundefür einen Auslånder

Niederschlagungein-es Banqueroutier-Proze.s-
fes, wenn sie ex mera gratia erfolgt

iiederschlagungeines fiskalischenProzesses,
wenn sie ex mera gratia erfolgt

Patent zu Besetzungder Thalgüther
Patent, wodurchdie Ehe eines Adlichenmit

einer Person aus dem Bürger- oder gerin-
gern Bauernstande für gültigerklärenauch
der Ebefrauund den mit ier erzeugten, oder

« .

-
· ·

·

«

- noch zu erzeugendenKindern gestattetwird,
·

den Adel, Namen nnd Wappen des resp.
— Vaters Und Mannes » zu führen

Placjrum zu einer Pråbendeim Jülick)-Ber-
gischen

- Fü

« «

r einPrivilegium zur Apotheke
«

in großenStädten
in mittlern .-

in kleinen «

zum Bierschank
’

in großen Städten
in mittlern

.
in kleinen

«

zum Brandtoeinfchank,
der nemliche Satz wie

vom Weinschanke.
zur Brauerei

.ziir,Burl)druckerei .

zum Buchhandel
zum Druck und Verlag

eines besondernWerks
zur Fischerei, einVier-

O

H

--
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tel des Chargenkassem -

Satzes.

M-

lili

l

Thi. Gr Mk
2 — Für ein Privilegium zum Gasthofein großen
I —

«

Stadien,
von der erstenKlasse 10

—- 12 - den übrigen . 6
—- ·6 in mittlern . . 2

5
—- in kleinen . .

I

Io — auf dem platten Lande
4 —- stempelfrei.

30
—- - - - zur Jagd

I —- hohe Jagd einPiertel
—- 6 mittlere des Char-

und genkasssem
30

—- kleine j Satzes.
15 —- - - - zurAnlegung einer Mütz-

le, ein Viertel der Char-
genkasseki-Juriun1.

-- - - zur Scharfrichter-ei und-.
Abdeckerei . .

(

g«
-· - - als Schornsteinfeger-,die

12 —-

«

Hälfteder Chargeme
-

tinm.
«

8 ,—— Resritutio famae . . . . I

4 — Für einen Salvnm conductum von den hoch-
2 — sten Landesbehdrden
I —-

em Für , -. . . . 4
—- 12 - Gra . . . . . 3

4
—-

- anderer von Adel oder Rath . 2

5
—-· - Kaufmann oder ander-er vom Bür-

4
— gerstande . . .

)

"3 — Für einen Seepaß auf ein nach Ost- n. West-
Jndien bestimmtes oder über Ioo äastenk

2 —- führendesSchiff . . . .
—

1 —- Standeserhdlzungs-Diplome,
135

—- als ein Fürst
"

. . . . . 100

- Graf . , . . 60

4 —-

- Freiherr . . . 30
·- Edelmann . . . . 20

4
—- .Wenn mehrere Personen, Gebrüdere und

,

I —- Gevettere im Adels - Diplom benannt

werden, jeder , . . 20

Pko Renovatione et Conktcmatione el-
nes bereits erhaltenen Diplomatis,

ein Fürst . ». . Fo
.-· Graf . . .

» 30
, .- Freiherr . , . . I F

20 —-

; - Edelmann . . .

«
Io

Ein Heermeisterzu Sonnenburg . . so

4 —« - Coadjutordes Heermeistertbums . so
.- Eommendator zu Lagow .

-
. 32

s-— - - eBarschen . . 32
4

—·
.- - - Netzen, . . 32

«

2 —- - -. - Gorgas . . 32
I —-

,- .- - Wietersheim . 32
Io- »- «- ,- Werben . . . «30

«

6 —

,- - - Schievelbein . Zo
g -«. - - - Supplingenburg . «·30

HEinRitter ,, so bald er geschlagenwird . 10
-

Für eine KönigüNominationauf Schievel-
«

sbein .
»

.
«

«. . .

«

, 10

Z
—- Für die Eonsirmationeiner solchenRomua-

6 —- tion bei einer Regierungs-Veränderung 35
8 —- Urkundeüber dieErhebung einerStadtschule

zum Gymnafio
"

». .

«

. . 5
4 —- Venia aetatis»,— ,

J
»

ein Fürst oder Graf den doppelten Satz ,

welchendie Chargenkasseerhält,
«

illlillllilllll
i



venia asiatis, —

«

.. ein adlicher Gurhsbesitzewoder wer sonst
mehr als Ioooo Rtlzltzxeines Vermo-

gen hat, den einfachen Satz; alle übri-
ge Personen die Hälfte.

Ein Vicarius zahlet von Ioo Rthlr. die

Hälfteder Chargen-Jnrium.
Verleihungder Malthefer-Ordens-Commen-

thureizu Posen
«

. . . .

THI.

ZO

.

Verwandlungeines Erbzinsguthesin Eigen-
.

thuim die Hälftedes beiden Kaufkontrak-
ten vorgeschriebenenStempels

Von denjenigenSachen, welche hier
nicht ausdrücklichbenannt sind, wird
die Hälfte desjenigen Satzes- ge-
nommen, welcher zur Chargenkqsse
bezahletwerden muß. l

25
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vor Gericht oderIII.— Von Verhandlungen
««

. Behörden.
· andernöffentlichen

NmJ

exwa

«

Bekanntmachungeni

I Abschiededer Cantonistenstempelfreis
2 Abschriftvidimirte

Es muß bei jederVidimation bemerkt werden, mit welchemStempeldas Origi-

35.17. der Verordnung.
Ilbzugsbriefe . . . .

Aldiudicationsbescheidesiehe s. 8. der Verordnung .

Asnfrage bei der Gesetzcommission .
·

.

Anmeldungeiner Klage, wenn das Objectwenigerals 200 Ntbln beträgt .

·

- es über 200 Rtlglrxoder mehr beträgt .

Anmerkung. Wird die Klage mündlichzum Protocoll angemeldet, so muß zu die-

sem der vorschriftsmåßigeStempelbogengenommen werden.
der Appellations- oder Revisionsbeschwerden . .

. .

Anmerkung Bei Ausnehmungder Appellations- oder RevisionsbeschwerdemUnd M
«

den in zweyter Instanz vorfallenden neuen Jnstructionen, müssen zu den

» Protokollen und Anzeigenso wie zu den Deduktionen eben die Stempel-
I

bogen wie in erster Instanz genommen werden.

Annahme-Otdresder anuisiten auf Vestrmgem Zucht- und Arbeitshåusermstempelfrei.
- an Kindesstatt , siehedie Taxe 1L

«

- eines Bauergutlxes, siehes. 10. der Verordnung.
Anzeige,schriftliche, des Deputirten, Assistenten oder Justizcommissarii

- des Prozesses vorkommt .

«- - der Prediger bei Sterbefällem stempelfrei.
- eines außergerichtlichgeschlossenenVergleicheüber einen geschwebtenProzeß,

wenn dass Objekt 200 Rthln oder wenigerbeträgt
es über 200 Rtlzln beträgt

0 « «

« O i

v

-

-

-

, welcheim Laufe
O s s

H

I

Tlrsbeitshåtiser,stempelsrei.
Arme, siehe ö. a. der Verordnung.
Ilrmendirectorium zu Qerliry stempelsrei.
Arrestgesuche
Arreitatorja .. . .

Assecuranzpolicems. Is. der Verordnung.
Assignationenauf Bartsreitzeits-Gelder .

andere Privatassignationen sind stempelfrei.
Atteste , gerichtlicheoder sonst in Amte-fachenertlzeilte

der Måckler über die von ihnen geschlossenen
academischezu Stipendien sind stempelfreiz -

nicht aber, wenn sichjemanddamitzur künftigenBeförderungmeldet.

Auctio«ns-Protocolleis.9 der Verordnung
Ilusfertigungem gerichtlicheoder in andern öffentlichenGeschäften . .

wenn sie nicht entweder stempelfrei geschehenmüssen, oder ein höherer
Satz vorgeschriebenist. Siehe den s. g. der Anweisungund die

Stempeltaxen l. und II.
»

Banco-Obligationenmit Jubegrif der Consirmation
dies findet auch bei Pupillardepositis statt.

Beantwortung der Klage, wenn sie besonders und nicht zugleichim Jnstrurtionstermine
aufgenommen wird . .

.

. . .

Befehle in gerichtlichenoder andern öffentlichenAngelegenheiten,
die nicht stempelfrei sind . . ,

«

.

n den Zeitungenund Jntelligenzblåttern,welchedurch die Gerichte

O i o

so « -

«

J-

- .

-

Handelsgeschäfie

W «- «?

- «

verfügtwerden .
v

. .

wenn die Sache an sichnicht stempelfreiist.
« O r

auch der Commissarien in Partheisachen
Bittschriften um Vorschreibenan auswärtigeHöfe

e an das Etatsministerium oder einzelne
die LandescollegiemMagistråte,Gerichteic.

Bürgerbriefe
Bürgschaften

v d » « s

- Departements desselben, imgleichenan

« o · «

, I « « o . · «

o « I 0 · ·

I O

nalversehen sei. Wege-n der oidimirten Abschrifteiner General-Vollmachtsiehe
"

Berichte der Landescollegiemoder Magistråte,Untergerichte,und anderer Unterbehörden,«

Thi.

ill

Gr.

Hi

«
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Mal s: «-«.:·
"

ZoCautionenvH ,« »I
·

T
«

.. -.’ k: .«
,

.

«

Diewegen CautionsangelegenheitenKönigl. Beamten nnd Bedienten erlassenen
- r Verfügungen sind nurin sofern stempselfrei, als sie Monita enthalten , welche

«

ex ofiicio zum Besten der Tasse-gemachtwerden; nicht aber wenn derjenige-
welcher die Caution bestellensoll, durch seine Schuld oder Sanmseligkeitsie

J
«

selbstveranlaßt hat. «

»

ZI Certifütatüber die Wechselfcihigkeit . . .

«

. ".- .

--32 Eession ." .
—

. « . . . .

ZCitation.. .. . . . . s. .

sie mag aus-gefertigtoder blos durch Abschriftdes Decrets erlassenwerden. ,

34 Codicille, siehe b. 26. der Verordnung «

—

35 Eollationen der Stipendien . . . . . .
«

.

·s

- - bei Stiftern, siehedie Taxe II.

36 Colonisten in Prozeßsachenstempelfrei, jedochnur von Gegenständen,die auf ihre Colo-
- nisten-Etablissements Bezug haben-«und auch in Ansehung diesernur für die erste Ge-

«

neration, nicht aber von Sachen, die ihre persönlichenVerhältnissebetreffen.
37 Commjildria, wenn sieexpedirtwerden müssen .. .

·

. .

. 38 Communicåtoria
«

. .
«

. . . I« .

s

—

«

solcheausgenommen, durch welcheden Partheien die ergangenen Verordnungen
"

«
nur zu ihrer Nachricht abfchriftlichzugefertigetwerden«

39 Conceläones »fürSoldaten zum Anfan eines Grundstückes,stempelfrei.
- - zu bürgerlichenGewerbem siehedie Taxe lI-.

- 40 Conclufam der JurisdictionxCommission . ." . .

-

.

41 Confirmationen in gerichtlichenoder andern bfemlichen Geschäften . . .

Wenn das Decketumcontikmaxionis zur Ersparung der Kosten unter den Con-
tract geschriebenwird, so muß doch der Stempel umgeschlagenwerden-. »

·

«4«-).Consens zur Verheirathnng eine-HOFiciantem stempelfrei. -

«

"

43 Eonsistorium, französischeszu Berlin, in seinen Rechtsangclegeicheitennnd Armreisachem
stempelfrei. -

»
—-

«

"

«

44 Conftituth Ijquidi .

"

.

«

. . . . ——»). .

. 45 Eontracte- .-
,

. . .
«

«. .
»

«

. .

- wenn kein höhererSatz vorgeschrieben ist, siehe E.6. der Verordnung.
46 Contumatialprotokoll, woran eine Definitivresolution erfolgt .

T
. «

47 Copulntionssii)eine .
»

.

,
. . . .

«

-

«"

worunter aber die Djmiikokialesswegenbezahlte-rjukjum fto1ae und erbaltenerEk-
—

lanbnißzur Trauung in einer fremden Parochic nicht begriffenfind, und welche
daher auch auf ungestempeltemPapiere ansgefertigt werden sollen; welches

-

— auch von Den Erisaubnißstheinender Obrigkeiten nnd Herrschaftengilt«
«

- ·48 Eriminalprozesse, sie-Hedie Anweisung H.«3. .

. 49 ljuratorja ad Mem oder ad act-um divilionis ; .; ; .

- - zur vormundschaftlichen Verwaltung; wenn das Vermöan so beschafer ist-
daß nach AbzugderErzielzungskosten nnd übrigenAusgaben ein jährlicherUeberschriß
von so Nule und drüber vorhanden ift . . . . .

so Dechargeny welcheüber geführte»Vormundschaftsrechnungenbei den Vormundfchaftlichen
Gerichten ertheilt werden

«

.
«

. . .
, .

Wenn aber das Vermögenfo beschaffenist, daß nachAbzielxungder Erzi»ehungs-
kosten nnd übrigenAusgaben ein jälsrlicherUrberschnßdon 50 Arbia und drüber

. vorhanden ist .
«

.
«

.

-

s. . .

-

.

. 51 Declaraliones Pro berede. Wenn der Nachlaßüber Fo Vrhlrubeträgtbis-,200 Rchlr.
f

über 200 thlr. olJne Unterschieddes Standes «

.
Bei Erben, welcheden Collateralstempelentrichten, ist znr Declaratione pro

herede nur ein Stempel von .

"

.
« .

-

.-

erforderlich -

«

"

52 Decreta auf«eingereichteBittschristen . .
«

. ; «

außerwenn sie bloßecommuyicatoria der erlassenen Verordnungensind.
— 53 Deduktionsschrift . . . .

.

«

. . .

54 Defensionsschriftenbei vermögend-enanuifiten oder Denunriaten .
»

. ;

55 Denunciationen . . . .
.

,

. «

Die nicht zur Untersuchung verwiesenwerden, find stempelfrei.
56 Depofitenstheine,ungleichen zu den statt derselben eingefubrtenExtracten der Depositem

Casse . .

,

.- . . .

.

. .

Ausgenommenvon Pupillendcpositis, welcheauf ungestempeltemPariere ertheilt
. werden. .

-

357 Dilationsertlgeilungen . .

«

"

. » . .

«

.

58 Dimifsionen . . . .· . »
— -

59 Dispolitio mai-cis caula s. 26. der Verordnung

Thi.
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Nkoa

60

61

l62

63

64
65
66

67
68

69
70
71

772
73

74

«73’

.76
77

-78

79

so
81

.82

zies
884

Fes

bomainenpächter,deren Berichtennd Ausfereigungemwelchedie Pacht selbstoder das

»
Domainenwesen betreffen, find stempelfreis .

Donationes, sieheFl-2«5. der Verordnung
Edictalcitcjtion zu jedem Exemplate «.

v ,

. « ..
-

Christen h. 27. der HIJerordnung,vEhestiftungenund Eheverlobnisseunter

. « ,

unter Juden gl.28. daselbst.
Ehrensiheinebei Jnjurienprozessen, wenn sie verlangt werden . .

Eidesformeln bei Prozessem es mag ein zugeschobeneroder nothwendiger Eid seyn
Ejectokia Oder Exmjfibrialja . . . i «-

Erbkundscyafhsiehe Ekbfokgevekkkäges
Erbeserklårungemsiehe Declarariones pro berede.

Erbfolgevertråges«27. der Verordnung
EkkbpaehnContrasctets.16.- der Verordnung.
Erbtheilungenüber Ioo Nthlr. es.20..der Verordnung. ,

«- - unter Ioo thlrn und· über 50 Nthln —. «.« —. »

Erbzitts-Co!ttrarte I t. der Verordnung «

.

Erlaubnißscheineder Obrigkeit zur Verheirathung eines Gmthnrerthanem stempelfrei.
Siehe Copulationsscheine

"

Excjratotia
»

.-,’ s
»

. -.
«

. . . «

Jn O icial- und andern Sachen, welchesonststempelfreisind, wird dennoch der

Stempel auf Kostendes feinmigenOfficianten jederzeitgebrauchtund mit den

. Kanzelleigebührenvon ihmeingezogen
Exetntorialbefehle-

,
-.

—

Expeditionens,sieheAwsfertigungem «

Feimilienstiftungemsiehe Testamente nnd "Erbve·"rträg«e.

o « - « d ,- O

Hypothekenscheine . ·, "o « -

oFoc)Mithin -

—-Hypothekenverschreibungenbis « . s«

von Foo Sithln bis v2000 Rthlr. -. -. .

»
,

,

,

über 2000 Rthln von jedem vollen Hundert darüber
»

.

Für ein Mandatare den Jngrossatofr »etwas einzutragen oder zu löschen ’.

Die Abschriften der Urkunden zu den Beilage-Arten der Hypotheken-Registratur,
«

find stempelfrei.
Zu der Eesfion einer Hypotheken-Verschreibungwird nur ein is Gr. Stempelge-

—

,

nor-unen.
Trrimifkorjalia . . s- .-, s . . ·

lrihibitokialia . . . .

«

. .

·

.

Jndult --.
»

,

«

.
·

. . . . . . .

Jnnrkngs- und Gildebriefe . . . .

Jnserat «in die Zeitungenoder Jntelligenzblåtter »

’«w·en«nes»durch die Gerichte veranlaßtwird , und die Sache nichtstemdelfreiist:
Jütercesiionale . .

»

. s.
·

. -

»

an auswärtigeFürsten und Minister; stempelfrei.
intsrvcnkioli

»

«.
»

«.
"

»

.

« Z s. s -

Jnventaria von Erbschaften bis 400 Rthlr. —. . . . «.

» »
«

Ueber .4.oo Nthlr. .
»

» « ·

Mit diesemStempel muß der erste Bogen des Jnventarii bedruckt werdens, und zu

gütermFåbriken-·,ÄWaarenlagerni wenn sie nicht in Erbschaftsfållemsondern
aus andern Gründen zur gerichtlichenAuseinandersietzungzwischen Miteigen-
thumerm Handlungsgeseilschaftern,Pächternund Verpåchternu. s. w. aufge-
nommen werden-bis 200 Rthltu «." .- . .

-

»

von 200 bis 400 Nthlr.. .

Ueber 400 Rrhlr. wird von jedem vollen

Sechs Pfennigen hinzugesetzt.
Werden sie wegen Schulden aufgenommenohne Unterschied .

,

Hundert ein Stempel von

Feuersocietäts-Sael)ensind stempelfrei.
»

--

«
«

Ausgenommendie Vorstellungen der Abgebranntenwenn sie nichtdas Armenrecht
haben. —i

FideicoinlniskSnceessionistszdeniErbschaftsstempelnnterworfen. Siehe s. sw- feqs der
»

» Verordnung. «

)

Fre -. ·- 3 2 ". "« . « i

Geburtsbriefe ." . . . . . ·

«

.

Gildebriefe
«

-.
,

. .
»

. » . .

Gutachten eines Sachverständigenin Partheisachen - . . .

Handlungsbücher,deren Pardphirung Fl.29. der Verordnung.
'

Handelsbillet . . -. . . .

jedemder übrigenBogen wird ein Stempel von I Gr. genommen; von Land-«
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Deo-.
—

I 96
97 Jud·enroncesiionenag. der Verordnun
98

-—
. .-

. ordnung. -

·

Kundschaften
" "

99 . s

«

.

Landes-fachen,allgemeine,stempelfrei.Ioo

101

- »Im

jog
104

d

Leg-iteng20. der Verordnung
»

lehnsinbulkfcheine .

; » der Verordnung .

—

s-

105v
106 Lehrbriefe .

v

. .

107 Licentia concionandi .
»

108 äiquidationenbei Gerichten in Ebnen-eg-
- —. Die Liquidationender Jnstizco

- - sindstempelfrei, wenn sie bei

« benwerden;. sonstaber- wenn

Litis Denimciaråoheo
" ’

-Io9
:- to

-. Geben sieaußerdemAttesieüber
--

-

6 Gr. Stempel hinreichend
Maudata ; . .

«

.

Dies gilt auch Von den Mandat
·

, Introduktion derKaiididaten.
Memosrials fielze Bittfchriften
Mietlzscontracre H.14. der-Verordnung
Monita über Borlnundsthaftsrechnungen

III

du

us
114

»Wenn aber nach aufgehobenerV
Mo njta machen, wird dazu

,

» erfordert-
I IF Manitokiå

I 1 6

I 17
: 18
I 19

Mutlgzettel
Notjfjcatokia, siele
Nutzholzadministraciomstempelfrei. «

Obligationen
«

no Obductioitst«cl)eitie. -

JoachimsxhalschesiZchuldireetorium,.stetnoelfoeis

Legalisationeiner Urkunde zum Gebraucheim Auslande

und andern kiquidkxkioessachpu

Iliäcllerartesteüberdie bon ihnen geschlossenenHandelsattesie

Vormunde zur Beantwortungvorgelegtwerden, find

sieheaucbdie Bemerkungunter Excitatökja.

Communicatoria und Deckeln

wegen der hyoothekariseyensiebeNa87.
«

,

«

ausgenommen bei Untersuchungenge

«

Kaufbriefe, tpelchekeine Grundstückeodereingetragene »
.

—

uber Grundstucke oder eingetrageneGerechtigkeit-en,fieljeH. 6. der Ver-

« ’

«

i - «« "’

·« T -

O «
"

.

I o

i

l
. ,

. ; o« Uns »

"f0.
’·«-»

«v-
'

(- ;
Lesznsfuccessconist dem gewöhnliFhenStempel von Erbschafrenunterworfen-, siehes. av, lqsz

Leibrentenkontracte s. IT. der Verordnung
-,N . I ö i

« «

o -
-

mmcssarien wegen ihrer Gebuhren .-und Auslagen
derInstitution oder bei der Jnrotulation überge-
ne über 30 thnx betragen (

, ".

«

den Geldcours oder über Waarenpreise,so ist ein

IS zuTenrirung, Examinisrung,Ordinirungund

, wenn sie vom vormundfchaftlichenGerichtedem
jederzeitstempelfreh

ormundfchaft der Pflegbefohleneoder seineErben
ein Stempel von

«

-

«

-

«

«
«

genlinvermögende
— «

-«

« « « «s. o

J U Ober-Schulcollegium»inBerlin, lstempelfreix
In Orielarinspeetion . . .

’

sag Pachtcontractezji«142 der Verordnung;
124 Pactum ftzcceiiorium, 27. »derVerordnung»X.

,.

125 ParaplgenstempehE.28s der Ver-ordnung
126 Parere - . ·.

·

;
«

;

127 Pässefür solcheOfficiantem welcheohne Verbesserung
las Paterjium ad Domum

«

j29

jzo

ps-
1ZdjPkdclamaxa , s« «

133 Protefcationes «
«

»

il34 Bei allen Verhandlungen; vor

erfordert -

·.

-

-

In Prozessenfinden folgendeSatze statt:

ZumContumacialprotocollauf we

Pfandbuch, welches-ein Kaufmannoder Jude neben seinem
dem Parapbenfreiupelfrei , außerdemaber demselbenunterworfen» ;

» ,

Pfandbriefeder landschaftlichenKreditsysteme,werden in Absicht desStempels denHypo-
thekenverfchreibungengleich«geachtet.'

’

.

«

Prinzen desKöniglHauses in ihreneigenenund Privatangelegenbeitemstempelfrei.
« « O O

zu jedem Protokolle ein Stempel Von . . .

Versetztwerden; stempelfrei.

Haudtxmgsbacheflink-;istsen

o «

-

.

Gerichtoder andernöffenilichenBehörden,«welc·l,·senicht
I- einen Prozeßbetreffen,aber doch ein Privatinteresse zum-GegenstandeHaben,wird j

e « i

Zur Infornmtionk wenn dergleichenmitdem Klageroder Veilagtenaufgenommen
"

-- wird .

·

.

-

.

f

-

" ""

"

Zur Aufnahmeder Klage
— ." .

·

- -

. . .

lches eine Dennitivresoluklonerfolgt

· « « · «

o
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l

l
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Ia

ONOXOF
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135
136

137
138
139
140

141

142

143
144

145

146

147

148
149
150

Ist
152

IIFZ
154
155

IFF
157
US

159

160

161

162

163
164

jös
I66

ZumerstenJnstruttionsorotoeoll .
s

. -.

)
. .

Wenn die Instruktion durch mehrere Termine fortgesetztwerd-,so muß zu dem

Protokolle für jeden folgenden Termin, wenn die Partheien besondereTer-

minsgebührenentrichtenmüssen-,ein Stempelvon -. -. -·

genommen werden«
» '

Zu einem Zeugenverhore,sollte es gleichauf Requisitioneines fremden Gerichtsab-

gehalten werden-
,

-

wenn nicht mehr als zweiZeugensmd
mehr als zwei Zeugensind .

Zum Protokoll über den Versuch der Sühne und die mündlicheVerh
Deduktionen . -. -. s. . . .

Bei jedem andern Tertnine in Prozeßsachemwelchernicht zur eigentlichenJn-
struction gehort . . . .. . . .

- Wenn der Augenscheinaußerhalbdem Orte des Gerichtseingezogenwerden muß

Zur Ableistungeines zugeschobenenoder nothwendigenEides
—

.

- Arteninrotulation . .

Zu einer Licitation -.

Pupillensachemsiehe die Instruktion h. s.

Quittungen über Besoldungen nnd Pensionen zi.o. der Verordnung-.
-

G : gerichtliche, ausgenommen die Quirtungen über die ex Deptoliroerhobenen
eloer . .

Recognitionsscheineohne Unterschied .

Reconventjones . . . . . .

Rechnungender Gewerke, wenn die jährlicheEinnahme über 30 Rthlr. beträgt
Regimentscassenin Prozesse-m stempelfrei. ,

.

Reisepermissionen und Påsse
Pcelaxatoria

Fremillbrjalia
Renunciatio litis et caufae

Bequikttorialia . . .· .

außeran auswärtigerFürstenund- lvlinjftekiar.v

Refctipra -

. .

«

.

wegen der Bestallungsrescriptesiehedie TakteI.
Rololuriones, wenn sie ausgefertiget werden

wohin auch Agnjti011s-Ptet"olurjonesgehören.
ContumaciaLPtefoilurjones werden wie Urthelgestempelt

Fee-Ipoan .»s
.

Revisionsanmeldung .

salvus Conductu8, siehedie TüreII-

Schenkungenh. os. der Verordnung.
Schuldverschreibungoder Schuldschein . .

wenn darin eine Speeialhyvothekverschriebenist,- siehe
Schulsachen, siehe die Jnstruction h. Z.

Sentenz, siehe Urthel.
.

.

«

«

Soldaten »und deren Frauen in Prozessen stempelfrei, aber nicht wenn sie Grundstückeer-

werben , oder wenn die Sache ihr bürgerlichesGewerbe betrifft.
Societåtscontracte, s. Is. der Verordnung.
species facti an die Gesetzcommission
Status caufao wenn ein Zeugedurch

muß .
—

. .

Subhastationspatent zu jedemExemplare
wenn die Taxe nur Iooo Stehlenoder wenigerbetng

- wenn die Tasteüber Iooo Rthlr. beträgt ·

Taufscheine
Taten, erichtliche
"

ies gilt auch Von den

beträgt. »

Wird zugleichder Stempel für ein Jnventarium oder eine Specisicationerlegt, so
bedarf es zur Taxe keines besondernStempels.

«

nndlungder
- ·

-«

- . « o

« « · ) ( «
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«

«

«

« s «

d « O «

,

i - -

is-

Hyphcheteuvekschkeionng

« « h b « .

einen auswartigen Commissariumabgehörtwerden
« d O Z

.

O « «

« s «

o « s OF - « s «

Tatender Dorsgerichte,swennder Gegenstandüberso Mehl

Testament, h. co. der Verordnung
Todtenscheine . . . .

Trauscheine, stempelfrei, siehe Sopulationsscheine
TutoriumJ vide Curatorinm. .

Uebernahmeeines Banerguths, sieheh. Io. der Verordnung
Urthei, wenn es nicht expeoirt wird, und das Object wo Nthln oder drüber beträgt, in

Oder Instanz . . . .-
- -

- ö i
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Nko.

167
168

169
170

171

1I72

173

175
176

I77
178

Urthei, in Jnjurienfachenohne Unterschiedder Instaan ". ·-
.

»

«. .

Zu jederAbschrift für die Partheien .
»

. . .

«

.

. Wenn das Urtbel expedirt werden muß, so bedarf dass-Originaikeines Stempel-
bogens, und zu jederExpeditionwird ein Stempel von . . ,

genommen.
«

.

—
«

Eine Contumariabsiesosutionwird als eins-Urte! angesesHetn
llrthels-Cc)snükmationesin Kriminalsachenbei vermögendenanuisiten · ,

Vergleich,gerichtlicher-,über eine rechtshångigeSache.
Wenn das streitiggeweseneQnantnmbetragenhat too Rtbsn bis Foo Rthin .

über 500 Rtplrxc
"

« .- « s o « O O

Wenn dieSachekeinerSchätzungnach Gelde fähigist . . .

In Jnjuriensfachen . .

»

. . . .«

—

. .

Wenn blosdem Prozesseentsagt wird . . . .

Vidimation, siehe Abschrift «

»

Vocaeiones der Predigew nnd Schuleauch anderer geistlichenBediente, es sei aus den

Connstoriis, oder »vonden Patronis »

.-
·

Polimacxijiybei Prozchn nnd·bei andern Verhandlungenvor Gericht, oder andern öffent-

«

in Sachen bis 100 Nrgkirx . . . . .

—

»

in Si:t"2;e21171berIoo Reiz-in .
-

. . . .

- beiObjektendie keiner SchätzungnachSeide fähigfind . . .

Vorladung einer Parthei . . . . . . .

auchwenn die erste Eitation nicht firbriftlich sondern nur per copiam decreri er-

geht, nein-Zzu der Abschrift ein Scempelbogenvon . . .

« genommen werden.
«

-

«

»

«

-

.

«

Werden mehrere Partigeienin einer Ausfertigung vorgeladen .- .

Vormundfchaftssachem sieizeJnsernction H.3.

Vormundschaftsrechnungen,wenn Stempel statt sinden . - .

VorsieUungemsieheBittschriften.
WittwemVerpstegungsanstaltzu Berlin.

Die von dersetben erforderte Tauf- Routinin und Todtenfcheinefind stempesfrei
Wittwencasse der Königi.Capelle«iststempelfrei. .

»

Waarenrechnungem steiges. ·5. der Verordnung.

lichen Behörden, wenn der Gegensäandan Enpital und Zinsennber 30 Rthln ist,
"

Instm

Zengnisse,sie-JeAtrrsie ,

WM

s— .

z-
e»

i

.
es-

.

’:
s I fqu ,- » .- »-

N. .

« «

,
«

t-
L

« s a

4
« U ist-;

.

l«l——ll
I l

-1 l

l
i



- Iv. Von den Musckzetteln

.

«

ThL Gts Pf.
I Bei Hochzeit-enfür jeden Tag: .

-

-

«

a) ein General, Staatsminister, eine Person von hohemAdel . 1 8 —-

b) ein Sraabs3- Und anderer Ofsicier, ein wirklicherRach, einer von Adel
«

1·--
—

c) ein Titular-Nath, eine wirklicheMagistratse oder Gerichtspersom ein Domainen- ,
z brauner- ein Doctor . . .

. « «
»

·

· l —-

d) ein Banquiew en gkos Händler, Unternehmer einer grossenFabrik ,

. . 4 —
—-

e) ein anderer Kaufmann , ein Fabrikant, ein Brauer, Branntweinbrenner, Bäcker
und Schlachterin groiäenStadien .

,

T
. . . . 2 —-

—«

, »

in kleinern . .

""

.
-

.
»

.
»

. I —- —-

f) ein Subaltern bei einem iandescollegiw ein Künstler,ein Pächter,ein Krämer,

ein-lrsotzll)eikseeiderProfesiionist . .
- )

«

. .

-

;
—- 16 —-

g) ein Unterofjicier, ein geringer Unterbedieniey ein«geringer Handwerker in den
s

.Srådten . . . . .

«

.
. .

— 8—-·

II) ein Soldat, Domestike, Handarbeiter in den Stadien, Profesiionist auf dem.

Lande, Bauer . . .
, . .

— 6 —-

i) ein Kossam ein Tagelölkinerauf dem Lande . . .

— 4 —-

k) ein wirklicherSel)a!tzj«t1de,dessen Sohne oder Töchter . . . .5 — —

I) Juden Dienstbotben —. -. . . .. . .
2 —- —-

2 Bei Kindtaufen wird für jeden Tag die Hälfte der vorstehenden Taxe nach Verhältniss
des Standes bezahlt.

«
—

v

3 Fir die»Musik bei Schauspielen in öffentlichenund Privat-leearern Von jeder Vorstel-
» lang in großenStadien .« -. « . . · . I k-—

—-

. in kleinern
«

- .

'

. -. . . . .
—- 12 —

4 Für einen Piquenique, Ball oder Affemblee, -

.

unter Personen des- Iidels oder Honoratioren des Bürgerstandes ». . I —- —

- - geringemStandes, imgleichenbei HandwerkszusammenknnftewQuar-
.

· x-alen, -Fastnacl)ts-Gelagen-u. s. w. . . .
—- 12 —-

5 Fiir ein öffentlichesConeert, wobei die Entree bezahlt wird, den vier-fachen Satz des

Entreegeldesz wenn aber dieses weniger als 4Gr. beträgt . -

. . sk-— 16 —-

6 Its Caffee- und WirthsbåusermBierstbenken nnd überhauptbei allen Wirthschafttrei-
bereden, wo getanzt oder für Geld mnsizirt wird, in groläenStadien . —.

—- 12 —-

.

- in kleinern - . .

—- 0 —

Der lthe Satz wird auch in großenStadien bei solchenWirthschaften genommen-
wo ganz gemeineLeute tanzen-
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VonStempchächnbei Eontracteu über Grundstückeand Collatcrak
-

-
.

--
., Erbsihaftcm

s

·

Stempel-Betrag ,-
- Stempel - Verkag

.

,

bei bei
.

—

,

bei
-

et

;
Evatracten Collateral- .

Contractcn Collaterakz

E er rr - , üer -r -.

Grund- schäftew
«

- Grund- schaftem
ückd ,

,

-

jücka
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18 —
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- 6100 —-
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— —- 600 —- -—— 1 2 —- 3 6 —

k- 6300 - —- — 6400 —- — Io »18
—- 32 6 —-

... 600 .... ... 700
— —- 1 "6 — 3 IS «-—— -·« 6400 —- — 6500 —- — 10 22 — 32 18 —-

!
»... 700 .- .... 300 ... —-

-

1 10 —- 4 6 —- —-— 6500 —- — 6600 —- — 11 e — 53 C —

,- 800 »- —« 900
— —

·

1 14 —- 4 18 —- —- 6500 —- — 6700 —- —— u 6 — 33 18 —-

.. 900 — —- -1000 —- —- 18 —-

5 6 — —,- 6700 --« -—- 6800 —- — u 10 — 34 6 —-

H .- 1000 .- — Uoo .- -- 92 —-

5 18 —«-
—- 6800 —- — 6900 —- — 11 14

—- 34 18 —-

F
»- Uoo — ·- 1909 .... ... 2 —- 5 6 — — 6990 —- -—— 7000

—- -- 11 18 —- 35 6 —-

— 1200 —- —-— izoo —- — 6 — 6 18 —
—- "7000 —- — 7100

—- - U 22 — 35 18 —-

- 1300 — —- 1400 —·— v—
10 —

7 6 —- —- 7100 —-
— 7200

—- —

«

12 2 —- 36 H ·-

-s- 1400 — —- 1500
--- ——- 14 —-

.7 18—·- —- 7200 . .·-—
— 7300 — «-- 12 fö — 36 f18 —-

«

—- 1500 —- — 1600 —- -· 18 —- s« 6 --—- —- 7300« —- — 7400
—- —

12 10 — 37 6 —

l ,- 1500 .- —.. 1700 .
— —- 22 —- s 18 —- — 7400 — —- 7500 —- - 12 14 — 37 18 —-

.

— »O
— — 9800 »- .... 2 —

9 s — —- 7500 —- —— 7600 —- —

m 13 —- 38 H .-

-- 1800 —- — 1900
—- — C —-

9 18 —- -· 7500 —- — 7700 « ·- 12 22 — 38 18 —-

L —- 1909
—- — 2000 —- —-

10 — 10 B — — 7700 — — 7800 — "'

IZ E —- 39 S —-

s —- 2000 — —-«2100 -«—
-- M —- 10 18 — —- 7800 —- — 7900

—- —

13 6 -—- 39 18 —-

, —" mw — — Moo — — 18 ;- U «6 — «-

7900
—- — LOOO —- —x 13 10 —- 40 6 —-

«

»F

H »- Moo .- — 2300 — .-.. 22 -- u 18 — — sooo -—- —- Zxoo —

-—-, 13 14 — 40 18 .- ,3

—- 2300 —- -«—2400 —- — L —-

12 H .- —. 3100 ... — zzoo — —

13 is — 41 6 —

x . 2

«
— 2400

«

—- — 2500« — —-
’ «

IS 13 —

»

— 8200 "«,
— 8300 « ·- 13 IF

—-

1

41 18 —-

..- 10 —-

13 6 — — 8300 —’ —- 8400 —- --

14 g .- 42 6 —

I

I — g500
—-

v-- 2600 —-

)
—- 2600 —- —2700

— —" M— 13 18——- 8400 —- —- 8500 —- —

14 5—49 Its-·

.- 9700
—- —— 2800 — —- 18 —

14 6 —- — 8500 —- — 8600 —- -—

14 m —

43 6 «-—

: -—-—- 2800 — —- 2900
—- —— U —

14 18 — —- 8600 —- — 8700 — —-

14 14 —- 43 18 —-

-— ggoo
—- -—- 3000 —- — 2 —

15 «6— —- 8700 —- —. 8800 —- —-·

14 M .-

44 6 —

’T" —- Iooo —- —· 3100 — —-
»

6 —

15 18 —- -—- 8800 —- -—- 8900 — —

14 »
—

s« is —

! —- 5100
—- — Zioo

—- ——- 10 — 15 S — —-

8909
—- ——— gooo

— —-

15 9 —

45 6 —

,

—- 3200
—- -—-· 3300 -—- — 14

—- 16 18 —- ——- 9000 —- — 9100
—- -—

,5 6 —

. 45 18 —

«

.- 3300
—- -—- 3400 — —- 18

—

17 5 —- — 9100
—- — 9200

— —-

15 10 — 46 6 —

— 3400
—- — 3500 —-—

—- 22
—-

17 18 —- —— 9200 —- - 9300 E— —

15 14 «- 46 18 —-

.- 3500 —-
-— 3600 —- -—— 2 — 18 S «- — 9300 —- —— 9400

— —

15 l18 — 47 6 —

i —- 3600 —- —— "7oo
—- —- 6 —«— ’18 18 —- —- 9400

—- —4 9500
—- --

15 M —

47 18 —

f« .·.. 3700
..... .... 3800 —- — m —-

19 6 — —- 6500 —- -- 9600 —- —- 15 g '.- 48 6 —

«

— 3800 —- -— 5900
—- -— 14 —-

19 18 —— —- 9600 —- -— 9700
—- — 15 C — 48 18 —

;- ..· 3900 .... .- 4000
—-

— 18 —- 90 C — ——· 9700
—-

«

—- 9800
—- — 15 m —

49 6 —

.

-—— 4000
—-

"

—- 4100 —-».
—- M — M 18 — — 9800 —

—- 9900
—- — ,(;- 14 —

49 18 —

T — 4100 —- -— 4200
—-

-—- 2 —- 021 6 — —-

9900
—- — 10000 —- —- 16 18 — 50 H —

.- 4200 k-—
—- 4300

—-
-—-— 6 — 21 18 — —- 10000 —- —-— Joxoo —- -... 16 M —

50 18 —

« sp- 4300
—- — 4400 —-

——— to —— 22 6 — —- 10100 —- —- 10200 — .-

17 9 —

51 6 —

-—- 14 — 22 is —-
— 10200 —- ——.10300 —- —s

17 6 — 51 18 —

—- 47100 —- —-4500
—

.

E
v

— 4500
« "«4600 — '-

— — 10300
—

T- 10400 — —

» m— zickz-
— — WM

— —"’500 —- -

17 14— 52 is-O w l )- U --

H
- 4600 —- -—4790

—- —

If — 4700 — —4800 .- -

—- — 10500
—- -10600' — —

z718... 53 z-sorgen-OweswegmeququQOODGGUMQHMOALÄLddwmwmwspv»so-:-op-s-6

8

6

.- 4809 — .- 4900
—- — 6 —- 24 18 —- ——- 10600 — — 10700 — —

17 M ·- 53 is —

».
.- 4900 — —- 5000 .., f

10 — 25 C —- —- 10700
—- —- 10800 —- -— 18 g — 54 H —

f —- 5000 —- - 5100
— — H

-- 25 18 — ·- 10800 —- -— 10900
— - —- 18 6 — 54 13 ·-

-- 5100 —- —-. Hoo
—- -.· is »- 26 6 — —- 10900

—- — 11000 —- — 18 10 — 55 H —

;- 5900
.-

—-5300
— —- -«««

— 26 18 —
—- nooo —- — nmo — —- 13 14 — 55 is —4 sz

«- 5300
—- — 5400 ·- « g —- 27 6 .- - 41100 — —- 11200

,—-
—- 18 18 .- 56 H —- F«

.- 5400
—-" —- 5500 —- -—- 6 —-—— 27 18 —-

— 11200 —- — 11300 — — 18 22 —- 56 18 — z

.- 5500
—- — 5600 —- —- m —- W 6 —

—- 11300 — —- 11400 —- —

19 D —

57 H —

I

14 —- 28 18 —- -- 11400 —- — 11500
— —- 39 6 —-

57 IS —

—- 5700
—- — 5800 —- — 18 —

».9 6—— —

»Im-.
—- -—— 11000 — —

19 m— » z—
,

I

1

i
l

i
.- zsoo —- —27oo —- ——



1 1600 Rthlr,
11700

11800

j19oo
12000

12100

11200

12300

19400

12500

12600

12700

12800

12900

13000

13100

13900

13300

tzqqo

13500

13600

13700

13800

13900

14000

14100

14200

14300

14400

14500

14609

13700

14800

14900

15000

15100

15200

15300

15400

15500

15600

15700

15800

15900

isooo

16100

16200

16300

16400

16500
·16600

16700

16800
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17000

17100
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—-

.-

bis 1 1700 Rthlr.
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17800
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Stempel-Betrag
v

bei bei
Eontracten Collaterab

über Eb-
Grnnd- scharren.
stücke.

Aktle Ev. Pf. Rthl. Gr.Pf.
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